
Vorlage ordentliche gemeindeVersammlung

Montag, 12. Dezember 2011, 20.00 Uhr in der AEGERIHALLE

Budget 2012 sowie Berichte und Anträge zu den Sachgeschäften

der Einwohnergemeindeversammlung
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Zur Vorbesprechung der traktanden finden folgende Parteiversammlungen statt:

Alternative – die Grünen und Sozialdemokratische Partei

Donnerstag, 1. Dezember 2011, um 19.30 Uhr in der La Vida Lounge

Christlichdemokratische Volkspartei

Dienstag, 6. Dezember 2011, um 20.00 Uhr im SeminarHotel

FDP.Die Liberalen Unterägeri

Dienstag, 6. Dezember 2011, um 20.00 Uhr im Restaurant Kreuz

Sozialdemokratische Partei und Alternative – die Grünen

Donnerstag, 1. Dezember 2011, um 19.30 Uhr in der La Vida Lounge

Schweizerische Volkspartei

Montag, 28. November 2011, um 20.00 Uhr im Aegerihof

rechtsmittelbelehrungen

allgemeine Verwaltungsbeschwerde

Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse 

kann gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindege-

setzes in Verbindung mit § 39 ff. des Verwal-

tungsrechtspflegegesetzes innert 20 Tagen 

seit der Mitteilung beim Regierungsrat des 

Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich 

Beschwerde erhoben werden. Die Frist beginnt 

mit dem auf die Gemeindeversammlung fol-

genden Tag zu laufen. Die Beschwerdeschrift 

muss einen Antrag und eine Begründung ent-

halten. Der angefochtene Gemeindeversamm-

lungsbeschluss ist genau zu bezeichnen. Die 

Beweismittel sind zu benennen und soweit 

möglich beizufügen.

Hinsichtlich des Zustandekommens von 

Gemeindeversammlungsbeschlüssen steht 

darüber hinaus in den nachfolgenden Fällen 

die Stimmrechtsbeschwerde offen:

Wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen 

Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und 

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 

(sogenannte abstimmungs- und wahlrechtliche 

Mängel) kann gemäss § 17bis des Gemeinde-

gesetzes in Verbindung mit § 67 ff. des Wahl- 

und Abstimmungsgesetzes innert drei Tagen 

seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, 

spätestens jedoch am dritten Tage nach der 

amtlichen Veröffentlichung der Ergebnisse, 

im Amtsblatt beim Regierungsrat Beschwerde 

geführt werden.
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TRAKTANDEN

1. Genehmigung des Protokolls der Einwohner-

gemeindeversammlung vom 20. Juni 2011

2. Kenntnisnahme Finanzstrategie, Finanz- und 

Investitionsplan

3. Genehmigung Budget 2012, Festsetzen der 

Steuern und des Abwasserpreises

4. Genehmigung der Beteiligung des Zweck-

verbandes der Zuger Einwohnergemeinden 

für die Bewirtschaftung von Abfällen (ZEBA) 

an der Renergia Zentralschweiz AG und der 

Eventualverpflichtung zu Gunsten des ZEBA 

von maximal Fr. 764'596.00

5. Nachtragskredit für die Sanierung diverser 

Bäche nach dem Unwetter 2005

6. Kreditbegehren für den Aufbau des Trenn-

systems und für die Strassensanierung Flo-

rastrasse

7. Genehmigung Kreditbegehren für die Erwei-

terung der Urnennischenanlage und Sanie-

rung des Erdbestattungsfeldes

8. Genehmigung des gemeindlichen Bestat-

tungs- und Friedhofreglementes

Die Vorlage zur ordentlichen Gemeindever-

sammlung vom 12. Dezember 2011 mit der 

Kurzfassung des Budgets 2012 und den 

Berichten und Anträgen des Gemeinderates 

zu den vorliegenden Traktanden wird allen 

Haushaltungen zugestellt. Weitere Exemplare 

sowie das ausführliche Budget können bei der 

Gemeindekanzlei bezogen werden, wo auch 

die Unterlagen zu den einzelnen Geschäften 

ab Mittwoch, 30. November 2011, eingesehen 

werden können.

Unterägeri, 26. Oktober 2011

Der Gemeinderat

Die vollständige Gemeindevorlage und das 

ausführliche Budget 2012 sind auch im Inter-

net unter http://www.unteraegeri.ch/de/politik/

gemeindeversammlung abrufbar.
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einladung zur Buchvernissage

Dr. Josef Hürlimann – Arzt – Politiker – Pionier 

– eine für das Ägerital wichtige Person. Dank 

ihm können die Unterägerer auch heute noch 

im Birkenwäldli spazieren. Auf seine Initiative 

hin wurde das Morgartendenkmal errichtet. Er 

war massgeblich beteiligt am Bau der ersten 

Lorzentobelbrücke.

Geradezu pionierhaft war seine Kinderkur-

anstalt am Ägerisee. Dank dieser wurde das 

Ägerital als Kurort weit über das Zugerland hin-

aus bekannt. Weitere Kurhäuser, wie das Hei-

meli, die Dr. Bossardschule etc. siedelten sich 

an und trugen den Namen Ägerital in die ganze 

Schweiz.

Das Jahr 2011 ist das 100. Todesjahr dieses 

visionären Mannes.

Dies ist Anlass für die Hürlimann Wyss-Stiftung, 

dem innovativen Unterägerer Arzt ein Buch zu 

widmen.

Es freut den Stiftungsrat mit dessen Präsident, 

Ständerat Joachim Eder, und den Gemeinderat 

von Unterägeri, im Anschluss an die Gemeinde-

versammlung vom 12. Dezember 2011 zusam-

men mit Ihnen die feierliche Buchvernissage 

zu begehen. Bei dieser Gelegenheit überreicht 

die Hürlimann-Wyss Stiftung allen Interessier-

ten die informative Gedenkschrift.

Stiftungsrat Hürlimann-Wyss Stiftung

Gemeinderat Unterägeri
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

legislaturziele

Der Gemeinderat hat im Laufe des Frühjahrs 

und des Sommers 2011 die Legislaturziele für 

die laufende Amtszeit festgelegt. Unter dem 

Obertitel erhalten – pflegen – optimieren hat 

er folgende Schwerpunkte für seine Tätigkeit 

bestimmt:

1. Lebensqualität und Attraktivität, Bildung und 

nachhaltige Entwicklung

2. Ausgeglichener Finanzhaushalt

3. Infrastruktur

4. Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und 

Einwohner

5. Gewerbe und KMUs

6. Regionale Zusammenarbeit

Es ist dem Gemeinderat wichtig, dass es sich 

dabei nicht nur um schöne Schlagworte han-

delt. Vielmehr hat er zu jedem dieser Themen 

Schwerpunkte formuliert, welche er in den 

nächsten Jahren verwirklichen möchte. Zudem 

wird regelmässig überprüft, wann welche 

Umsetzungsmassnahmen ergriffen werden sol-

len.

Es ist dem Gemeinderat ein grosses Anliegen, 

die Bevölkerung über die Legislaturziele, aber 

vor allem auch über deren Verwirklichung zu 

informieren. Deshalb wird dieses Strategie-

papier in alle Haushaltungen verschickt. Der 

Gemeinderat hofft, so mit den Einwohnerinnen 

und Einwohnern in einen Dialog über die Legis-

laturziele treten zu können.

sportplatz schönenbüel – einweihung

Der Sportplatz Schönenbüel ist fertig erstellt 

und für den Trainingsbetrieb dem FC Aegeri 

und dem Rugbyclub übergeben worden.

Die eigentliche Eröffnung findet im Frühsom-

mer 2012 statt. Dann möchten sich die beiden 

Vereine mit attraktiven Spielen bei der Bevöl-

kerung für den grosszügigen Kredit bedanken. 

200-Jahr Jubiläum unterägeri

Es geht das Gerücht um, dass Unterägeri im 

Jahre 1814 gegründet worden ist. Nachgewie-

sen ist aber, dass Unterägeri bereits im Jahre 

1798 einen Gemeinderat inkl. Gemeindeprä-

sident, einen Gemeindeschreiber, ein eigenes 

Siegel und auch eigenes Vermögen hatte. 

Unterägeri hat deshalb 1998 das 200-Jahr-

Jubiläum mit der Landsgemeinde auf dem 

Dorfplatz gefeiert. 1814 ist Unterägeri lediglich 

noch zum eigenen Wahlkreis geworden.

Der Gemeinderat
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TRAKTANDum 1

genehmigung

Protokoll der einwohnergemeindeversamm-

lung vom 20. Juni 2011

– Bericht und Antrag des Gemeinderates an 

die Einwohnergemeindeversammlung vom 

12. Dezember 2011

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 20. 

Juni 2011, an welcher 106 Stimmberechtigte 

teilgenommen haben, hat folgende Geschäfte 

behandelt und Beschlüsse gefasst:

1. genehmigung

Protokoll der einwohnergemeindeversamm-

lung vom 13. dezember 2010

Gemeindepräsident Josef Ribary verweist auf 

das Kurzprotokoll in der Vorlage zur Gemein-

deversammlung und erklärt, dass das vollstän-

dige Protokoll bei der Einwohnerkontrolle ein-

gesehen werden konnte.

Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

Beschluss:

nach Kenntnisnahme von Bericht und 

antrag des gemeinderates beschliesst die 

einwohnergemeindeversammlung vom 20. 

Juni 2011 die genehmigung des Protokolls 

der einwohnergemeindeversammlung vom 

13. dezember 2010.

2. genehmigung

Jahresrechnung 2010

Finanzchef Josef Iten-Nussbaumer erklärt, 

dass die Rechnung 2010 mit einem Ertrags-

überschuss von Fr. 3.246 Mio. abschliesst. 

Wichtigste Gründe für den Einnahmenüber-

schuss sind der Mehrertrag an Grundstückge-

winnsteuern von Fr. 2.076 Mio., höhere Erträge 

aus den Erbschafts- und Schenkungssteuern 

und weniger Abschreibungen aufgrund der in 

den früheren Jahren getätigten zusätzlichen 

Abschreibungen.

Die laufende Rechnung weist auf der Ausga-

benseite eine minimale Abweichung von 0,5 % 

aus.

Im Jahre 2010 musste wie erwartet ein Rück-

gang der Steuererträge verzeichnet werden. 

Dies aufgrund der Reduktion des Steuerfusses 

in den Jahren 2009 und 2010 um je 5 %.

Erstmals weist die Einwohnergemeinde Unterä-

geri ein Nettovermögen pro Kopf aus, welches 

Fr. 638.00 beträgt. Im Hinblick auf die weitere 

langfristige Entlastung des Gemeindehaus-

haltes beantragt der Gemeinderat deshalb, 

neben der Äufnung des Steuerfussausgleichs-

fonds aus dem Ertragsüberschuss der laufen-

den Rechnung den Betrag von Fr. 2.7 Mio. für 

zusätzliche Abschreibungen zu verwenden. Im 

Übrigen verweist er auf die in der Vorlage auf-

geführte und vom Gemeinderat sowie von der 

Rechnungsprüfungskommission beantragte 

Gewinnverwendung.

Nachdem sich niemand zu Wort meldet, wird 

über die Jahresrechnung 2010 und die Gewinn-

verwendung abgestimmt. Die Anträge des 

Gemeinderates und der Rechnungsprüfungs-

kommission werden einstimmig angenommen.



7

Gemeindepräsident Josef Ribary dankt den 

Stimmberechtigten für das dem Gemeinderat 

mit der Annahme der Rechnung 2010 ausge-

sprochene Vertrauen. Der RPK unter der Lei-

tung von Felix Spielhofer und deren Mitgliedern 

Manuela Inglin und Stefan Merz spricht er den 

Dank für die seriöse und gewissenhafte Arbeit 

aus.

3. genehmigung der revision des anstel-

lungsreglementes der einwohnergemeinde 

unterägeri

Im Auftrage des Gemeinderates vertritt Herr 

Frédy Ch. Hüppin, Mitglied der Finanzkom-

mission, dieses Geschäft. Er erläutert, dass 

das bestehende Anstellungsreglement seit 1. 

Januar 2002 in Kraft ist. In der Zwischenzeit 

sind diverse rechtliche Grundlagen geändert 

worden, weshalb das Reglement den neuen 

gesetzlichen Bestimmungen angepasst wer-

den muss. Gleichzeitig sind die Entschädigun-

gen der Mitglieder des Gemeinderates und 

der Kommissionen, sowie die Besoldung der 

Verwaltungsangestellten überprüft worden. Die 

Finanzkommission ist davon überzeugt, dass 

die Einwohnerinnen und Einwohner von Unterä-

geri davon profitieren, wenn sich engagierte 

und gut ausgebildete Personen in Gremien 

wählen lassen und angestellt werden.

Herr Frédy Ch. Hüppin weist darauf hin, dass 

bei den Entschädigungen der Mitglieder der 

Feuerwehr eine erfolgte Umstrukturierung 

nicht berücksichtigt worden ist. Er beantragt 

deshalb, dass der Gemeinderat die Kompe-

tenz erhält, den Anhang III des Anstellungsre-

glementes noch anzupassen. Gleichzeitig hat 

der Gemeinderat anlässlich der Gemeinde-

Beschlüsse des gemeinderates:

1. Die Jahresrechnung 2010 wird genehmigt.

2. Der Ertragsüberschuss von Fr. 3'263'848.43 wird wie folgt verwendet:

 – Zusätzliche Abschreibungen auf Tiefbauten (Bilanz 1141) Fr. 652'000.00

 – Zusätzliche Abschreibungen auf Hochbauten (Bilanz 1143) Fr. 1'233'200.00

 – Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen (Bilanz 1165) Fr. 820'000.00

 Total Zusätzliche Abschreibungen Fr. 2'705'200.00

 – Einlage in Steuerfussausgleichsfonds (Kto. 239003) Fr. 500'000.00

 – Unterstützung von in- und ausländischen Entwicklungsprojekten Fr. 50'000.00

 – Zuweisung an Allgemeine Reserven (Kto. 239001) Fr. 8'648.43

Beschlüsse der rechnungsprüfungskommission:

1. Die vorliegende Rechnung 2010 wird genehmigt und dem Gemeinderat wird Entlastung erteilt.

2. Dem Antrag des Gemeinderates den Rechnungsüberschuss der laufenden Rechnung wie folgt zu 

verwenden, wird zugestimmt.

 – Zusätzliche Abschreibungen auf Tiefbauten (Bilanz 1141) Fr. 652'000.00

 – Zusätzliche Abschreibungen auf Hochbauten (Bilanz 1143) Fr. 1'233'200.00

 – Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen (Bilanz 1165) Fr. 820'000.00

 Total Zusätzliche Abschreibungen Fr. 2'705'200.00

 – Einlage in Steuerfussausgleichsfonds (Kto. 239003) Fr. 500'000.00

 – Unterstützung von in- und ausländischen Entwicklungsprojekten Fr. 50'000.00

 – Zuweisung des Restbetrages an die allgemeinen Reserven Fr. 8'648.43

3. Den ausführenden Organen wird für die umfangreiche und gute Arbeit bestens gedankt.
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versammlung vom Dezember 2011 über diese 

Änderungen zu berichten.

Herr Jürg Bernhard, Zugerstrasse 60B, stellt die 

Frage, wie viele Geschäftsleitungsmitglieder 

die Gemeindeverwaltung hat. Dies sind sechs 

Personen. Er stellt weiter die Frage, ob das 

richtig ist, dass diese zwischen Fr. 160'000.00 

und Fr. 182'000.00 jährlich verdienen und ob 

Überstunden dieser Kadermitglieder vollum-

fänglich kompensiert respektive ausbezahlt 

werden. Die Geschäftsleitungsmitglieder der 

Einwohnergemeinde sind in den Lohnbändern 

G, H und I eingereiht. Überstunden können 

kompensiert werden.

Herr Ernst J. Merz, Wilbrunnenstrasse 41, stellt 

fest, dass in Unterägeri der Betreibungsbeamte 

nach dem Sportelsystem entschädigt wird. Das 

heisst, dass er eine Entschädigung von über 

Fr. 200'000.00 pro Jahr erhält. Er äussert sich 

dahingehend, dass dies gegenüber den übri-

gen Angestellten nicht richtig ist.

Gemeindeschreiberin Sylvia Derrer Pape 

erklärt, dass vor fünf Jahren die beiden Sys-

teme Sportelsystem oder Anstellung durch die 

Gemeinderäte Oberägeri und Unterägeri mit 

Einbezug des obersten Betreibungsinspektors 

des Kantons Zürich eingehend geprüft worden 

sind. Damals wurde festgestellt, dass für die 

Gemeinden das Sportelsystem finanziell güns-

tiger ist. Zudem hat der Betreibungsbeamte 

den Gemeinderäten den Jahresabschluss vor-

zulegen. Aufgrund dieser Zahlen werden alle 

zwei Jahre die von den Gemeinden zu bezah-

lenden Gebühren pro Betreibung neu festge-

legt. Dabei kann auch festgestellt werden, dass 

die Entschädigung nie die von Herrn Ernst J. 

Merz angegebene Höhe erreicht.

Die Anträge des Gemeinderates inklusiv 

Ergänzungsantrag werden mit einigen, weni-

gen Gegenstimmen angenommen.

Beschlüsse:

1. das anstellungsreglement der einwoh-

nergemeinde unterägeri wird genehmigt 

und vorbehältlich genehmigung durch 

die direktion des innern per 1. Januar 

2012 in Kraft gesetzt.

2. der gemeinderat erhält die Kompetenz 

die entschädigungen der Feuerwehrange-

hörigen zu überarbeiten.

3. der gemeinderat wird beauftragt, anläss-

lich der gemeindeversammlung im 

dezember 2011 die stimmberechtigten 

darüber zu informieren.

diskussion

Herr Helmut Rohrer, Mühlireinweg 12, fordert 

den Gemeinderat auf, über den Ersatz der 

Buswartehäuschen und den Stand der Arbei-

ten Hallenbad zu informieren.

Gemeindepräsident Josef Ribary erklärt, dass 

bezüglich Buswartehäuschen intensive Ver-

handlungen mit Landeigentümern insbeson-

dere beim Euli und beim Buechlipark stattge-

funden haben. Zudem ist die Situation bei der 

Station Zentrum Unterägeri in Richtung Oberä-

geri aufgrund der engen Platzverhältnisse sehr 

schwierig. Es soll aber so schnell wie möglich 

eine einigermassen vernünftige Lösung gefun-

den werden.

Bezüglich Hallenbad sind im Moment die Fach-

planer an der Arbeit. Zudem sind auch die Ver-

einbarungen mit den Landbesitzern gemacht 

worden. Ziel ist es, in der zweiten Hälfte 2012 

über den Kredit für das Hallenbad abzustim-

men.

Gemeindepräsident Josef Ribary dankt den 

Anwesenden im Namen des Gemeinderates 

für die gute Zusammenarbeit und die Unter-

stützung.
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auflage des ausführlichen Protokolls

Das ausführliche Protokoll ist vom Gemeinderat 

eingesehen und für richtig befunden worden. 

Es wird in der Gemeindekanzlei für die Stimm-

bürgerinnen und Stimmbürger zur Einsicht-

nahme aufgelegt. Die Gemeindeversammlung 

hat die Genehmigungs-, Änderungs-, Rückwei-

sungs- und Ergänzungsanträge zum Protokoll 

zu beschliessen.

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen 

stellt der Gemeinderat der Einwohnergemein-

deversammlung vom 12. Dezember 2011 fol-

genden

antrag:

Nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag 

des Gemeinderates das Protokoll der Gemein-

deversammlung vom 20. Juni 2011 zu geneh-

migen.

Unterägeri, 30. September 2011

FÜR DEN GEMEINDERAT

Josef Ribary, Gemeindepräsident

Sylvia Derrer Pape, Gemeindeschreiberin
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TRAKTANDum 2

Kenntnisnahme

Finanzstrategie, Finanz- und investitions-

plan

– Bericht und Antrag des Gemeinderates an 

die Einwohnergemeindeversammlung vom 

12. Dezember 2011

Sehr geehrte Damen und Herren

Das aktuelle wirtschaftliche Umfeld beein-

flusst die Finanzplanung erheblich, einerseits 

sind die Prognosen mit grossen Unsicherhei-

ten belastet und andererseits sind geplante 

Investitionen grundsätzlich in Frage gestellt. 

Die Nachfrage nach Wohnraum und die Bau-

tätigkeit in der Gemeinde lassen auf ein künfti-

ges Wachstum schliessen. Dementsprechend 

müssen auch Investitionsvorhaben realisiert 

werden, welche für die Aufrechterhaltung des 

guten Leistungs- und Infrastrukturangebotes 

wichtig sind. Die übrigen Projekte, welche über 

den Entwicklungs- und Nachholbedarf hinaus-

gehen, werden deshalb genauestens auf ihre 

Notwendigkeit hin geprüft und zeitlich gestaf-

felt in die Planung aufgenommen, damit der 

Gemeindehaushalt die in der Finanzstrategie 

definierten Ziele erreicht.

Bericht

Finanzstrategie der einwohnergemeinde 

unterägeri

Gemäss Gesetz über den Gemeindehaushalt 

(FHG § 20) werden der Gemeindeversamm-

lung die strategischen Schwerpunkte der 

Finanzpolitik zur Kenntnisnahme unterbreitet. 

Als Kernaussage der Finanzstrategie kann 

zusammenfassend festgehalten werden, dass 

der Bevölkerung der Einwohnergemeinde ein 

gutes Leistungs- und Infrastrukturangebot zur 

Verfügung gestellt wird, dies bei ausgegliche-

nem Gemeindehaushalt und einem konkur-

renzfähigen Steuerfuss.

tabelle 1

statistische grundlagen zum Finanzplan

Basis für die Entwicklung der Einwohner- und 

Schülerzahlen bilden die Statistik der Einwoh-

nerkontrolle und geplante und erwartete Bau-

projekte. Gestützt auf diese Grundlagen wird 

im Zeitraum 2012 bis 2016 mit einer Zunahme 

der Bevölkerung gerechnet, die Schülerzah-

len hingegen stagnieren, respektive sind leicht 

rückläufig.

Nach den Reduktionen von insgesamt elf Pro-

zent in den vergangenen drei Jahren wird der 

Steuerfuss im kommenden Jahr nochmals um 

einen Prozentpunkt auf den langfristig ange-

strebten Satz von 68 % gesenkt. Für die Zukunft 

hat ein stabiler Steuerfuss erste Priorität. Des-

halb steht nicht nochmals eine Senkung im Vor-

dergrund, sondern das möglichst langfristige 

Halten des aktuellen Ansatzes auf dem gleichen 

und in der Zwischenzeit auch attraktiven Niveau.

Die grossen Investitionen der nächsten fünf 

Jahre (Werk- und Ökihof, Bäderprojekt, usw.) 

können erwartungsgemäss nicht mehr vollum-

fänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden, 

der Selbstfinanzierungsgrad wird bei durch-

schnittlich rund 75 % liegen.

tabelle 2

Prognose der einnahmen und ausgaben

Der Finanzplan wird in zwei Bereiche aufgeteilt, 

Tabelle 2a zeigt die Entwicklung der Gemeinde-

rechnung mit dem Steuerhaushalt, die Tabelle 

2b dient für die Prognosen der Spezialfinanzie-

rung Kanalisation (Gebührenhaushalt).
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tabelle 2a

(steuerhaushalt / gemeinderechnung)

Die zu erwartenden Steuereinnahmen basieren 

auf der aktuellen Schätzung 2011, schliessen 

substanzielle Einmaleffekte aus und beinhal-

ten, gestützt auf die Angaben der Kantonalen 

Steuerverwaltung, einen jährlich rund dreipro-

zentigen Zuwachs. Die bereits realisierte Steu-

ergesetzrevision und das nächste Revisionspa-

ket sind dabei bereits berücksichtigt.

Der Finanzausgleichsbetrag wird für das kom-

mende Jahr leicht tiefer ausfallen, basierend 

auf den positiven eigenen Steuererträgen. Es 

ist jedoch davon auszugehen, dass sich die 

Zunahme des Steuerertrages im Kantonsdurch-

schnitt künftig wieder über der Zuwachsrate 

von Unterägeri bewegen wird.

Der Personal- und der Sachaufwand berück-

sichtigen die aktuelle Situation im laufenden 

Jahr und die geplanten Veränderungen für das 

Jahr 2012. In diesem Zusammenhang wird auf 

die Detailausführungen zum Budget 2012 ver-

wiesen.

Das Investitionspotential wird in den nächs-

ten fünf Jahren Fr. 29.3 Mio. betragen. Diesem 

Potential stehen im gleichen Zeitraum bereits 

bewilligte sowie geplante Investitionen von 

insgesamt Fr. 51.2 Mio. gegenüber. Der künf-

tige Selbstfinanzierungsgrad beträgt im Durch-

schnitt knapp 75 % (arithmetisches Mittel).

Zur Verbesserung des Gemeindehaushal-

tes bzw. längerfristigen Entlastung des Steu-

erhaushaltes werden für die kommenden 

Jahre ausserordentliche Abschreibungen von 

gesamthaft 7.5 Mio. Franken in den Finanzplan 

aufgenommen.

tabelle 2b

(gebührenhaushalt / spezialfinanzierung

Kanalisation)

Seit 2005 wird für den Bereich Kanalisatio-

nen eine Spezialfinanzierung geführt. Diesem 

Umstand wird im Finanzplan mit der Separie-

rung in der Tabelle 2b Rechnung getragen. 

Gemäss den geltenden Bestimmungen wer-

den die Kanalisationsanlagen über Gebühren 

(Betriebserträge und Anschlussgebühren) 

finanziert. Die Höhe der Gebühren ist so festzu-

legen, dass über die Jahre ein ausgeglichenes 

Ergebnis erzielt wird.

In den vergangenen beiden Jahren konnte 

aufgrund des geringeren Investitionsbedarfes 

eine Reserve von rund Fr. 170'000.00 gebildet 

werden, welche auch im aktuellen Rechnungs-

jahr nochmals geäufnet werden kann. Diese 

Spezialfinanzierungsreserve wird dann für den 

Rechnungsausgleich in den Folgejahren ver-

wendet werden können.

tabelle 3

investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm ist aktualisiert und 

neue Prioritäten sind gesetzt worden, das 

Investitionsvolumen beträgt rund Fr. 51 Mio. 

Den Schwerpunkt bildet das Projekt Werk- und 

Ökihof, welches an der Urnenabstimmung 

vom 19. Juni 2011 bewilligt wurde und das in 

den nächsten beiden Jahren realisiert wird. 

Ein zweiter Schwerpunkt bildet das Bäder-

projekt, welches zusammen mit der Einwoh-

nergemeinde Oberägeri realisiert werden soll. 

Die Gemeinde Menzingen wird sich ebenfalls 

am Projekt beteiligen. Das Bäderprojekt ent-

spricht einem grossen Bedürfnis weiter Teile 

der Bevölkerung. Die Realisierung geniesst 

darum Priorität, hat sich jedoch nach den finan-

ziellen Möglichkeiten der Gemeinde zu richten. 

Andere Grossvorhaben wie z.B. die Erweite-
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rung der Gemeindeverwaltung haben nach 

heutigem Stand eine nachgelagerte Priorität, 

welche je nach Fortschritt des Bäderprojektes 

jedoch ändern kann. Zu beachten ist, dass es 

sich beim Investitionsprogramm um eine Pro-

gnose handelt, weshalb Detailangaben oder 

genaue Kostenberechnungen zu Projektideen 

in ferner Zukunft zwangsläufig noch nicht vor-

liegen können. Diese Detailangaben werden zu 

gegebener Zeit mit den entsprechenden Anträ-

gen den Stimmberechtigten zur Genehmigung 

vorgelegt.

Fazit

Trotz den bereits bewilligten und den weiter 

geplanten Investitionsvorhaben kann der Steu-

erfuss leicht gesenkt und anschliessend auf 

gleichem Niveau gehalten werden. Klammert 

man die zusätzlichen Abschreibungen aus, 

resultieren in den kommenden Jahren weiter-

hin ausgeglichene Rechnungsergebnisse. Mit 

Blick auf das Eigenkapital ist jedoch die Ein-

planung zusätzlicher Abschreibungen sinnvoll 

und vertretbar. Die prognostizierten Jahreser-

gebnisse entsprechen der Finanzstrategie. Der 

massvolle Umgang mit den Gemeindefinanzen 

bleibt oberstes Gebot, damit auch künftig sinn-

volle Dienstleistungen und eine entsprechende 

Infrastruktur angeboten werden können. Der 

Gemeinderat ist bestrebt, mit einer aktiven und 

vorausschauenden Finanzpolitik auf Bedürf-

nisse zu reagieren, dies jedoch unter strenger 

Beachtung der finanziellen Möglichkeiten.

Unterägeri, 26. Oktober 2011

FÜR DEN GEMEINDERAT

Josef Ribary, Gemeindepräsident

Sylvia Derrer Pape, Gemeindeschreiberin

Finanzstrategie der gemeinde unterägeri

2011 – 2014

ausgangslage

Zusammen mit dem Budget und der Finanzpla-

nung bildet die Finanzstrategie eines der drei 

wichtigen finanziellen Führungsinstrumente. 

Ziel der Finanzstrategie ist es, den gemeindli-

chen Finanzhaushalt vorausschauend zu steu-

ern.

Gemäss Finanzhaushaltsgesetz umfasst die 

Finanzstrategie die Ziele der künftigen Finanz- 

und Steuerpolitik, einen Massnahmenkatalog 

und Vorschläge zur Beeinflussung der künf-

tigen Entwicklung und eine Beurteilung der 

möglichen Risikofaktoren.

Das Leitbild der Gemeinde Unterägeri verlangt 

bezüglich der Gemeindefinanzen nach einem 

gesunden Finanzhaushalt.

Die Auswirkungen der angespannten Wirt-

schaftslage und die weltweiten Turbulenzen in 

der Finanzbranche sind zurzeit nicht abschätz-

bar.

risikofaktoren

Risikofaktoren bilden die ungewisse Entwick-

lung der NFA-Belastung des Kantons Zug 

(Finanzausgleich und Aufgabenteilung zwi-

schen Bund und Kantonen) und die entspre-

chende Kostenbeteiligung der Gemeinden 

sowie die mögliche Anpassung der Berech-

nungsgrundlagen für den innerkantonalen 

Finanzausgleich.

erfolgsfaktoren

Folgende Aspekte beeinflussen den Finanz-

haushalt der Gemeinde Unterägeri positiv:

– gesundes, nicht überproportionales Wachs-

tum und durchmischte Bevölkerungsstruktur

– ausgewogene Mischung der Steuerzahler

– zeitgemässe, gut erhaltene Infrastrukturen

– eigene Landreserven
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Finanzstrategische schwerpunkte

i. ausgeglichener Finanzhaushalt

Strategie

Die Rechnungsabschlüsse sind ausgeglichen. 

Dieses Ziel wird durch einen haushälterischen 

Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mit-

teln und einer strikten Trennung des Wünsch-

baren vom Notwendigen erreicht. Sollten sich 

auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung 

Defizite einstellen, so wird alles daran gesetzt, 

die Rechnung bald möglichst wieder ausgegli-

chen zu präsentieren.

Massnahmen

Die Übernahme neuer Aufgaben wird sorgfältig 

geprüft und möglichst durch Mehreinnahmen 

oder Einsparungen finanziert. Steuererhöhun-

gen werden nur dann vorgenommen, wenn alle 

anderen Massnahmen und Möglichkeiten aus-

geschöpft worden sind.

ii. abbau der Verschuldung

Strategie

Die Verschuldung der Gemeinde wird durch 

kontinuierliche Rückzahlung aufgenommener 

Kredite abgebaut.

Massnahmen

Dank Rechnungsüberschüssen sowie den 

Abschreibungsbuchungen werden Finanzmit-

tel einbehalten, die es erlauben, die Verschul-

dung jährlich abzubauen.

iii. mittelbeschaffung

Strategie

Die wichtigsten Einnahmequellen sind auch 

in Zukunft die Steuereinnahmen und der Bei-

trag aus dem kantonalen Finanzausgleich. Der 

Steuerfuss wird so angesetzt, dass Unterägeri 

im Vergleich mit den anderen Zuger Gemein-

den eine mittlere Steuerbelastung aufweist.

Massnahmen

Gute Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass 

die Gemeinde für natürliche und insbeson-

dere für juristische Personen weiter an Attrak-

tivität gewinnt. Die Steuereinnahmen werden 

möglichst vergrössert und die Abhängigkeit 

vom innerkantonalen Finanzausgleich wird 

reduziert. Alle anderen möglichen Einnahmen-

quellen werden geprüft, optimiert oder neu 

erschlossen. Bei der Festlegung der gemeind-

lichen Gebühren gelangt vermehrt das Verur-

sacherprinzip zur Anwendung.

iV. effizienter mitteleinsatz

Strategie

Investitions- und Finanzplan dienen als Leit-

planken für den künftigen Mitteleinsatz. Mit ihrer 

Hilfe können mögliche Alternativen frühzeitig 

geprüft und gegebenenfalls realisiert werden.

Massnahmen

Das Dienstleistungsangebot muss laufend auf 

dessen Notwendigkeit und Wirkung hin kritisch 

beurteilt werden. Gleichzeitig wird anhand des 

Vergleichs mit anderen Gemeinden und Orga-

nisationen überprüft, ob die Aufgabenerfüllung 

effizient und mit einem vergleichbaren Kosten-

aufwand erfolgt. Neue freiwillige Finanzver-

pflichtungen werden nur im Ausnahmefall ein-

gegangen. Investitionen ab zwei Mio. Franken 

bedürfen einer Vorstudie und Machbarkeitsprü-

fung, inklusive Nachweis der Folgekosten.

V.  gutes gemeindliches leistungs- 

und infrastrukturangebot

Strategie

Unterägeri verfügt über ein gutes Leistungs- 

und Infrastrukturangebot, welches künftig 

erhalten werden muss.

Massnahmen

Das Leistungsangebot wird regelmässig über-

prüft und den Kundenbedürfnissen angepasst. 

Mit adäquaten Unterhaltsmassnahmen wird der 
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Werterhalt der Infrastrukturen gewährleistet, so 

dass deren Lebensdauer möglichst verlängert 

werden kann.

Vi. selbstfinanzierung

Strategie

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im langjähri-

gen Durchschnitt im Bereich von 100 %. Er ist 

abhängig vom Saldo der laufenden Rechnung 

sowie von der Höhe der Abschreibungen auf 

getätigten Investitionen. Ziel ist es, die neuen 

Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel zu 

finanzieren, resp. Schulden abzubauen.

Massnahmen

Das Investitionsvolumen orientiert sich im 

langjährigen Durchschnitt an einem Selbst-

finanzierungsgrad von 100 %, welcher nur 

dann unterschritten wird, wenn es im Interesse 

der Gemeinde erforderlich ist. Alternativen 

im Investitionsbereich sowie eine mögliche 

Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und 

Institutionen sind jeweils zu prüfen.

Diese Finanzstrategie wird den Stimmbürge-

rinnen und Stimmbürgern zur Kenntnisnahme 

unterbreitet.

Unterägeri, 26. Oktober 2011

FÜR DEN GEMEINDERAT

Josef Ribary, Gemeindepräsident

Sylvia Derrer Pape, Gemeindeschreiberin
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Finanzplan Einwohnergemeinde Unterägeri Tabelle 1

Statistische Grundlagen zum Finanzplan

  2011 2012 2013 2014 2015 2016

Einwohner per 31. 12.  8’300   8’350   8’400   8’450   8’500   8’550

Schüler inkl. Kindergarten   870   875   865   860   860   860 

Steuerfuss in %   69   68   68   68   68   68 

Fremdverschuldung pro Kopf   –637   169   1’454   1’706   1’366   1’955 

Netto in Fr.

Personalbestand (in 100 %-Stellen)

Lehrpersonen   73   73   73   73   73   73 

Verwaltung   46   47   47   47   47   47 

Werkhof   13   13   13   14   14   14 

Hausdienst   11   11   11   11   11   11 

Total Personalbestand   143   144   144   145   145   145 
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Finanzplan Einwohnergemeinde Unterägeri (Steuerhaushalt) Tabelle 2a

Prognose der Einnahmen und Ausgaben 2012 – 2016 in Fr. 1'000 netto

Gemeinderechnung   2012 2013 2014 2015 2016

Einnahmen

Sachgruppen / Steuerfuss    68 %   68 %   68 %   68 %   68 % 

40 Steuern natürliche Personen    15’498   16’000   16’500   17’000   17’500 

40 Steuern juristische Personen    850   900   950   1’000   1’050 

40 Grundstückgewinnsteuern    1’000   1’000   1’000   900   900 

Total Steuern    17’348   17’900   18’450   18’900   19’450 

41 Konzessionen    496   510   530   550   570 

42 Aktivzinsen/Liegenschaftsertrag    339   350   360   370   380 

43 Entgelte    5’009   5’159   5’309   5’459   5’609 

44 Finanzausgleich nach ZFA    14’726   15’000   15’500   16’000   15’500 

45 Rückerstattung von Gemeinwesen    390   400   400   420   420 

46 Beiträge für eigene Rechnung    6’487   6’617   6’749   6’884   7’022 

49 Interne Verrechnungen    1’696   1’700   1’700   1’700   1’700 

Total Einnahmen    46’491   47’636   48’998   50’283   50’651 

Ausgaben

30 Personalaufwand    21’768   22’203   22’647   23’100   23’562 

31 Sachaufwand    7’302   7’412   7’523   7’636   7’750 

32 Finanzaufwand    869   810   600   540   480 

33 Abschreibungen auf Finanzvermögen    80   100   100   100   100 

35 Entschädigungen an Gemeinwesen    378   384   389   395   401 

36 Ressourcenausgleich NFA    1’058   1’100   1’100   1’100   1’100 

36 Eigene Beiträge    8’576   8’705   8’835   8’968   9’102 

39 Interne Verrechnungen    1’696   1’700   1’700   1’700   1’700

Total Ausgaben    41’728   42’414   42’896   43’540   44’196 

Investitionspotential (Einnahmen–Ausgaben)   4’763   5’222   6’102   6’743   6’455 

32 Zinsen auf zusätzliche Fremdfinanzierung    –     –     390   380   300 

(zusätzliche Fremdfinanzierung)   (0) (0) (9700) (–100) (–2100)

Abschreibungen Verwaltungsvermögen:

33 Ordentliche Abschreibungen    3’740   4’741   4’779   4’556   5’707 

33 Zusätzliche Abschreibungen    1’500   1’500   1’500   1’500   1’500 

30 / 31 / 36 Folgekosten aus Investitionen

Werkhof / Bäderprojekt / usw.      440   440   440 

Ergebnis    –477   –1’019   –1’007   –133   –1’492
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Finanzplan Einwohnergemeinde Unterägeri (Gebührenhaushalt) Tabelle 2b

Prognose der Einnahmen und Ausgaben 2012 – 2016 in Fr. 1'000 netto

Spezialfinanzierung Kanalisation   2012 2013 2014 2015 2016

Einnahmen

43 Entgelte    890   920   950   980   1’010

45 Rückerstattung von Gemeinwesen    10   10   10   10   10

49 Interne Verrechnungen     60   60   60   70   70

Total Einnahmen    960   990   1’020   1’060   1’090

Ausgaben

31 Sachaufwand    350   355   361   366   371

33 Abschreibungen auf Finanzvermögen    –     –     –     –     –

36 Eigene Beiträge    456   463   470   477   484

39 Interne Verrechnungen (ohne Abschreibungen)    25   30   30   30   30

Total Ausgaben    831   848   860   873   885

Investitionspotential (Einnahmen – Ausgaben)   129   142   160   187   205

39 Zinsen auf zusätzliche Fremdfinanzierung    5   20   57   80   78

(zusätzliche Fremdfinanzierung)   (171) (668) (1885) (2661) (2616)

Abschreibungen Verwaltungsvermögen:

39 Ordentliche Abschreibungen    128   263   349   344   375

39 Zusätzliche Abschreibungen    –     –     –     –     –

Ergebnis = 38 Einlage (+) oder

48 Entnahme (–) in / aus Spezialfinanzierung    –4   –141   –246   –237   –248

Stand der Spezialfinanzierung per 31. 12. 2010:

CHF 172’819.09
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   Total Investiert Rest- Erw.

   Kredit bis 2010 kredit 2011 2012 2013 2014 2015 2016

über Steuern zu finanzieren:

Hochbauten   62’922   18’884    865   8’500   11’957   4’589   1’150   8’000

bewilligte Kredite    40’095   18’884   21’211   765   7’680   10’000   3’539   –   –

Aula Acher / Umbauten Musikschule    2’303   2’954   –651  150

Zentrum Chilematt / Bau inkl. Zusatzkredit    15’233   15’150   83   83

Musikschulhaus / Aussenhülle Sanierung    390   290   100   50

Schulhaus Acher Süd / Anbau Mittagstisch    270   292   –22   –

Bäderprojekt Ägerital / Vorprojektierung    380   –   380   200   180

Werkhof / Neubau (Projektierung)    230   198   32   32

Werkhof / Neubau (Baukredit)    21’289   –   21’289   250   7’500   10’000   3’539

geplante Kredite und Projektideen    22’827   –    100   820   1’957   1’050   1’150   8’000

Friedhofgestaltung    1’577   –     820   757

Kinderkrippe / Erweiterung    700   –      700

Solaranlagen/Photovoltaikanlagen (z.B. Schönenbüel)   200   –       50   150

Bäderprojekt Ägerital / Baukosten *    18’000   –      500   1’000   1’000   6’500

Haus Lorze / Um- und Neubau       100

Gemeindehaus / Energetische Sanierung und Umbau

Dorfschulhaus / Neu–/Umbau + Verlegung Biblio / Ludo

Friedhof / Aufbahrungshalle und alte ZS–Anlage *   2’350   –         1’500

Schulhaus Acher Süd / Energetische Sanierung

Turnhalle Acher West / Energetische Sanierung

Haus am See / Wärmedämmung / Sanierung

Helgenhüsli / Sanierung / Umbau

Lido Militärbaracke / Sanierung / Umbau

Strassen und Plätze    18’344   2’633    3’379   2’528   3’435   698   1’900   1’357

bewilligte Kredite    9’204   2’633   6’571   3’089   1’808   1’580   98   –   257

Höhenweg / Sanierung Mettli bis Klinik Adelheid   1’465   1’224   241   141   100      257

Alte Landstrasse / Anpassungen Chilematt    160   164   –4   –

Begegnungszone Alte Landstrasse-Acher-Oberdorf   993   922   71   71

Wilbrunnenstrasse – Trottoir Schönenbüel    185   185   –   –

Dorfplatz / Sanierung    1’455   51   1’404   504    900

Zimel / Sammelstrasse (inkl. Löschwasserversorgung)   871   51   820   20   700   100

Buswartehäuschen / Ersatz und Neubau    695   12   683   203   200   280

Sportplatz Schönenbüel (inkl. Finnenbahn / Garderoben)  2’682   24   2’658   2’000   658

Heimelistrasse / Ausbau (inkl. Landerwerb)    698   –   698   150   150   300   98

Einwohnergemeinde Unterägeri Tabelle 3

Investitionsprogramm 2012 – 2016 (in Fr. 1'000 netto)
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   Total Investiert Rest- Erw.

   Kredit bis 2010 kredit 2011 2012 2013 2014 2015 2016

geplante Kredite und Projektideen    9’140   –    290   720   1’855   600   1’900   1’100

Schulhaus Acher / Pausenplatzgestaltung    430   –    190   120   120

Fusswegnetz    200   –    100      100

Florastrasse    360   –     100   260

Seeufersanierung (inkl. Bogenbr. und Lorzenauslauf) *   3’600   –     500   725

Schönwart / Einmündung Zufahrtsstrasse    100   –      100

Erlibergstrasse / bis Höhenweg oberes Teilstück   750   –      650   100

Gewerbestrasse West / Erschliessungsstrasse   500   –       500

Alte Landstrasse / Hobacher    600   –        600

Knoten Zugerstrasse / Sprungstrasse (Kreisel)   1’200   –        1’200

Höhenweg / Abschnitt Oberacher (Trottoir)    500   –         500

Höhenweg / Haus 14 – Dorfbachbrücke *    900   –         600

Weststrasse / Sprungstrasse-Rainstrasse (Sanier.)

Alte Landstrasse / Schützenmatt

Zimelstrasse / Umgestaltung Rain- / Sprungstrasse

Schützenmatt / Sammelstrasse

 Kreuzung Wilbrunnenstr – Höfnerstrasse – Mühlegasse

 Fussballplatz Chruzelen / Sanierung «Norm-Anp.»

Umfahrung Unterägeri / Anschlüsse

 Tiefgarage PP Oberdorfstrasse / Gestaltung a. Turnplatz

Gewässer    1’714   1’383    255   227   100   250   150   100

bewilligte Kredite    914   1’383   –469   255   27   –   –   –   –

Diverse Bäche / Sanierung (BK 934)    420   1’171   –751   –

Teuftänndlibach / Sanierung (BK 750)    220   195   25   25

Helgenhüslibach / 1. Etappe Renaturierung    274   17   257   230   27

geplante Kredite und Projektideen    800   –    –   200   100   250   150   100

Lutisbach / Gesamtsanierung    200   –     200

Wasserleitung Neuägeri / Kostenanteil    100   –      100

Helgenhüslibach / 2. Etappe Retention    250   –       250

Renaturierung diverse Bäche    250   –        150   100

Beiträge    620   –    –   –   20   300   300   – 

bewilligte Kredite    –   –   –   –   –   –   –   –   –

geplante Kredite und Projektideen    620   –    –   –   20   300   300 –

Scheibenstand / Sanierung    620   –      20   300   300

Einwohnergemeinde Unterägeri Tabelle 3

Investitionsprogramm 2012 – 2016 (in Fr. 1'000 netto)
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   Total Investiert Rest- Erw.

   Kredit bis 2010 kredit 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Diverses    5’883   –    246   240   476   2’391   430   2’100

bewilligte Kredite    –   –   –   –   –   –   –   –   –  

geplante Kredite und Projektideen    5’883   –    246   240   476   2’391   430  2’100

Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffungen (Nettoanteil)   883   –    66    276   211   330

Werkdienst / Kommunalfahrzeuge    1’000   –    180   240   200   180   100  100

 St. Anna / Landkauf (FV) und Baukostenbeitrag   4’000   –       2’000    2’000

Total über Steuern zu finanzieren

Bewilligte Kredite    50’213   22’900   27’313   4’109   9’515   11’580   3’637   –   257

Geplante Kredite und Projektideen    39’270   –   39’270   636   1’980   4’408   4’591   3’930   11’300

Total Investitionskredite    89’483   22’900   66’583   4’745   11’495   15’988   8’228   3’930   11’557

* inkl. Kosten ausserhalb Planungsperiode

über Gebühren zu finanzieren:

Kanalisationen    4’149   836    244   625   1’480   1’125   300   650

bewilligte Kredite    –586   836   –1’422   244   450   295   –300   –300   –300

Alte Landstrasse / Anpassungen Chilematt    255   266   –11   –

 GEP / Überarbeitung genereller Entwässerungsplan   680   493   187   137   50

Zimel / Entwässerungsleitung    1’184   77   1’107   307   500   300

Heimelistrasse / Hobacher    595   –   595   100   200   295

Anschlussgebühren    –3’300   –   –3’300   –300   –300   –300   –300   –300   –300

geplante Kredite und Projektideen    4’735   –    –   175   1’185   1’425   600   950

Florastrasse / Westhobacher    175   –     175

Hobacher / Hobacherweg    285       285

 Buelbrunnen / Zugerberstrasse / Ersatz Druckleitung   400   –      400

GEP / Sanierungen *    2’000   –      400   400   400   400

Eimerloch / Obere Sonnhalde    200   –      100   100

 Erlibergstrasse / bis Höhenweg oberes Teilstück   300   –       300

Gewerbestrasse West / Trennsystem    450   –       450

Hobacher / Ost    175        175

Schönwart / Trennsystem    200   –        200

Gewerbezone/Maihof / MW-Entlastung    550   –         550

Schützenmatt / Trennsystem

Total über Gebühren zu finanzieren

Bewilligte Kredite    –586   836   –1’422   244   450   295   –300   –300   –300

Geplante Kredite    4’735   –   4’735   –   175   1’185   1’425   600   950

Total Investitionskredite    4’149   836   3’313   244   625   1’480   1’125   300   650

* inkl. Kosten ausserhalb Planungsperiode

Einwohnergemeinde Unterägeri Tabelle 3

Investitionsprogramm 2012 – 2016 (in Fr. 1'000 netto)
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TRAKTANDum 3

genehmigung Budget 2012

Festsetzen der steuern und des abwasser-

preises

– Bericht und Antrag des Gemeinderates an 

die Einwohnergemeindeversammlung vom 

12. Dezember 2011

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2012 präsentiert sich in der Über-

sicht wie folgt:

Die Laufende Rechnung schliesst bei Aufwen-

dungen von Fr. 46'968'300 und Erträgen von Fr. 

46'491'300 mit einem Aufwandüberschuss von 

Fr. 477'000.

In der Investitionsrechnung werden bei Ausga-

ben von Fr. 12'420'000 und Einnahmen von Fr. 

300'000 Netto-Investitionen von Fr. 12'120'000 

ausgewiesen.

Aus der Realisierung des an der Urne bewil-

ligten Werkhofes ergeben sich im Jahr 2012 

Nettoinvestitionen, welche über die Abschrei-

bungen die Laufende Rechnung beeinflussen. 

Dank der umgesetzten Sparmassnahmen und 

entsprechender Kostenkontrollen kann der 

Gesamtaufwand trotzdem auf dem Vorjahres-

niveau gehalten werden. Die Steuereinnahmen 

und der kantonale Finanzausgleich bewegen 

sich ebenfalls auf dem Vorjahresniveau, womit 

auch der Gesamtertrag keine wesentliche 

Abweichung verzeichnet. Der Steuerfuss kann, 

wie langfristig geplant und trotz den erwähnten 

Nettoinvestitionen und den geplanten zusätz-

lichen Abschreibungen von 1.5 Mio. Franken 

nochmals um 1 % auf neu 68 % des kantonalen 

Einheitssatzes gesenkt werden.

Folgende Positionen werden ergänzend erläu-

tert:

laufende rechnung

1 Führungs- und allgemeine dienste

Die Führungs- und Allgemeinen Dienste wei-

sen gegenüber dem Vorjahr eine geringe Kos-

tensteigerung aus. Die Mehraufwendungen 

betreffen insbesondere den Bereich Beiträge 

(Kulturelle Institutionen, Sportinstitutionen und 

Festanlässe). Die Entschädigungen für Behör-

den und Kommissionen richten sich nach dem 

neuen Anstellungsreglement, die definitiven 

Ansätze sind tiefer als im Vorjahr budgetiert.

2 Finanzen und steuern

Bei den Ordentlichen Steuern wird unter 

Berücksichtigung der geplanten Senkung des 

Steuerfusses um 1 % ein Ertragszuwachs von 

0.35 Mio. Franken ausgewiesen. Die Gründe 

dafür sind die Zunahme bei den Vermögens-

steuern und Nachbezüge aus den Vorjahren.

Beim Finanzausgleich ergibt sich gegenüber 

dem Vorjahr ein Ertragsrückgang von netto 

Fr. 0.058 Mio., zurückzuführen auf den in den 

Vorjahren prozentual leicht stärker angestiege-

nen Steuerertrag in Unterägeri gegenüber dem 

Gesamtkanton.

Die erfreulichen Vorjahresergebnisse und der, 

trotz aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten, sta-

bile Steuerertrag sowie der geringere Abschrei-

bungsbedarf aufgrund der Gewinnverwendun-

gen 2008 bis 2010 ergeben die Möglichkeit, 

auch im kommenden Jahr mit zusätzlichen 

Abschreibungen den Finanzhaushalt länger-

fristig zu entlasten. Mit den vorgesehenen 

zusätzlichen Abschreibungen auf dem Verwal-

tungsvermögen können die Passivzinsen und 

die ordentlichen Abschreibungen in den Fol-

gejahren verringert werden. In Anbetracht des 

respektablen Eigenkapitals ist es sinnvoll und 
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absolut vertretbar, den Aufwandüberschuss 

von rund Fr. 0.5 Mio. Franken den Eigenmitteln 

zu belasten.

3 Bildung

Der Bereich Bildung weist einen leicht höhe-

ren Nettoaufwand gegenüber dem Budgetjahr 

2011 auf. Die geplanten Ausgaben basieren 

auf den neusten Schülerzahlen des aktuellen 

Schuljahres.

4 Bau und unterhalt

Der Nettoaufwand bewegt sich auf dem Vorjah-

resniveau, Mehraufwendungen in Teilbereichen 

können durch Minderausgaben in anderen 

Bereich ausgeglichen werden.

Die Kanalisationsrechnung ist gebührenfinan-

ziert und belastet den Steuerhaushalt nicht. 

Nach Jahren mit geringem Investitionsbedarf 

steigen diese Ausgaben im laufenden und 

kommenden Jahr wieder an. Zusammen mit 

den realistisch budgetierten Betriebserträgen 

ergibt sich ein geringer Aufwandüberschuss, 

welcher den Reserven belastet werden kann 

(Entnahme aus Spezialfinanzierung).

5 Volkswirtschaft

Keine Bemerkungen.

6 gesundheit und sicherheit

Nachdem im Jahr 2011 ein Aufwandrückgang 

von Fr. 0.67 Mio. budgetiert werden konnte, 

ergeben sich für das kommende Jahr Mehr-

aufwendungen, vorab im Bereich der Langzeit-

pflege.

7 soziales

Die Netto-Aufwendungen im Sozialbereich wei-

sen gegenüber dem Budget 2011 einen gerin-

gen Rückgang auf. Den Minderaufwendungen 

bei den Unterstützungsleistungen stehen eben-

solche Mindereinnahmen aus Rückvergütun-

gen von Unterstützungsleistungen gegenüber.

investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist den ersten gros-

sen Baukostenanteil für den Werkhof auf (Fr. 

7.5 Mio. Franken), der entsprechende Kredit 

wurde an der Urnenabstimmung vom 19. Juni 

2011 bewilligt. Neben kleineren Projekten fallen 

die Erschliessungskosten Zimel (Strasse und 

Kanalisation) sowie die Investitionen zur Fried-

hoferweiterung und -sanierung an.

Die Nettoinvestitionen von Fr. 12'120'000 kön-

nen nur zu rund 40 % aus eigenen Mitteln finan-

ziert werden, bezüglich der längerfristigen, 

ausgeglichenen Selbstfinanzierung wird auf 

die Ausführungen zum Finanzplan verwiesen.

Bericht der rechnungsprüfungs-

kommission

Aufgrund von § 94 Abs. 2 des Gemeindege-

setzes haben wir das Budget 2012 der Ein-

wohnergemeinde geprüft und festgestellt, dass 

die Vorschriften gemäss § 22 des Gesetzes 

über den Finanzhaushalt des Kantons und der 

Gemeinden (Finanzhaushaltsgesetz) sowie 

Antrag 1 betreffend «Zuständigkeitsordnung 

für Ausgabenbeschlüsse der Einwohnerge-

meinde»‚ vom 16. Juni 2008 eingehalten wor-

den sind.
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Das Budget enthält

– ordentliche, gesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Fr. 3'740'000.00

– ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 1'500'000.00

und schliesst in der Laufenden Rechnung bei

– Einnahmen von Fr. 46'491'300.00 und

– Ausgaben von Fr. 46'968'300.00 mit einem

– Aufwandüberschuss von Fr. 477'000.00 ab.

Die Rechnungsprüfungskommission

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Einwohnergemeindever-

sammlung vom 12. Dezember 2011 folgende

anträge:

1. vom vorliegenden Bericht des Gemeinderates in zustimmendem Sinne Kenntnis zu nehmen

2. die Steuern im Rechnungsjahr 2012 auf Grund folgender Ansätze zu erheben:

a) Einkommens- und Vermögenssteuern, Reingewinn- und Kapitalsteuern 68 % des kantonalen 

Einheitssatzes

b) Feuerwehrpflichtersatzabgabe: Betrag pro feuerwehrpflichtige Person Fr. 100.00, sofern von 

keinem Haushaltsmitglied Feuerwehrdienst geleistet wird

c) Hundesteuer: Fr. 150.00 pro Hund, Fr. 75.00 für Wachhunde auf Landwirtschaftsbetrieben und 

Fr. 75.00 für Hunde von Bezügern einer vollen AHV- oder IV-Rente. Von der Hundesteuer befreit 

sind mit einem Leistungsheft ausgewiesene Militär-, Lawinen-, Schutz-, Sanitäts-, Katastrophen- 

und Blindenhunde

3. den Abwasserpreis bei Fr. 1.05 pro m3 Verbrauch und Fr. 0.25 pro m2 Grundstücksfläche unverän-

dert zu belassen

4. das Budget 2012 zu genehmigen

Unterägeri, 26. Oktober 2011

FÜR DEN GEMEINDERAT

Josef Ribary, Gemeindepräsident

Sylvia Derrer Pape, Gemeindeschreiberin
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Budget 2012

Übersicht

  Budget 2012    Budget 2011    Rechnung 2010

Laufende Rechnung

Aufwand  46’968’300    46’757’000    47’429’000

Ertrag  46’491’300    46’373’000    50’693’000

Aufwand- / Ertragsüberschuss  –477’000    –384’000    3’264’000

Investitionsrechnung

Ausgaben  12’420’000    7’744’000    4’731’000

Einnahmen  300’000    336’000    380’000

Nettoinvestitionen  12’120’000    7’408’000    4’351’000

Finanzierungsnachweis

Nettoinvestitionen  12’120’000    7’408’000    4’351’000

Abschreibungen  5’240’000    5’010’000    6’343’000

Aufwand- / Ertragsüberschuss  –477’000    –384’000    3’264’000

Finanzierungsfehlbetrag- / überschuss  –7’357’000    –2’782’000    5’256’000

Kennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad 39.27 %  72.92 %  220.81 %

Selbstfinanzierungsanteil 10.62 %  12.06 %  19.53 % 

Zinsbelastungsanteil 1.35 %  1.51 %  1.65 % 

Kapitaldienstanteil 9.69 %  9.34 %  8.44%
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Laufende Rechnung

Artengliederung

  Budget 2012  Budget 2011  Rechnung 2010

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 Aufwand

30 Personalaufwand   21’768’000    21’413’700    20’601’130

31 Sachaufwand   7’301’900    7’348’200    7’562’085

32 Passivzinsen   869’000    992’000    1’099’749

33 Abschreibungen   5’320’000    5’090’000    6’410’269

34 Beiträge ohne Zweckbindung   –    –    –

35 Entschädigungen an Gemeinwesen   378’600    381’500    356’259

36 Eigene Beiträge   9’635’300    9’967’000    9’760’587

38 Einlagen   –    –    144’966

39 Interne Verrechnungen   1’695’500    1’564’600    1’493’925

Total Aufwand   46’968’300    46’757’000    47’428’970

4 Ertrag

40 Steuern    17’348’000    16’898’000    19’831’627

41 Regalien und Konzessionen    496’300    466’300    573’953

42 Vermögenserträge    338’900    369’600    360’102

43 Entgelte    5’009’200    5’264’600    5’175’117

44 Beiträge ohne Zweckbindung    14’726’000    14’953’000    16’344’027

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen    389’500    321’500    364’938

46 Beiträge für eigene Rechnung    6’484’100    6’527’200    6’549’129

48 Entnahmen    3’800    8’200    –

49 Interne Verrechnungen    1’695’500    1’564’600    1’493’925

Total Ertrag    46’491’300    46’373’000    50’692’818

Aufwand- / Ertragsüberschuss    477’000    384’000   3’263’848

Institutionelle Gliederung

  Budget 2012  Budget 2011  Rechnung 2010

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 Führungs- und allgemeine Dienste   3’963’300   503’300   3’700’400   520’400   3’477’541   505’527

2 Finanzen und Steuern   9’056’300   33’146’300   9’297’400   32’892’100   10’338’704   37’259’588

3 Bildung   17’366’900   6’653’900   17’083’000   6’718’000   16’763’795   6’807’513

4 Bau und Unterhalt   6’542’400   2’842’400   6’403’000   2’664’700   6’715’187   2’621’563

5 Volkswirtschaft   355’800   87’800   338’600   74’000   309’599   73’781

6 Gesundheit und Sicherheit   4’093’500   722’500   3’988’200   670’600   4’121’912   670’060

7 Soziales   5’590’100   2’535’100   5’946’400   2’833’200   5’702’232   2’754’786

Total Aufwand / Ertrag   46’968’300   46’491’300   46’757’000   46’373’000   47’428’970   50’692’818

Aufwand- / Ertragsüberschuss    477’000    384’000   3’263’848
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  Budget  2012  Budget  2011  Rechnung 2010

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 Führungs- und allgemeine Dienste  3’963’300 503’300 3’700’400 520’400 3’477’541.00 505’526.90

101 Einwohnergemeinde  338’000 4’000 388’000 2’000 349’453.75 6’250.00

102 Kommissionen  6’200  6’300  8’239.40

103 Rechnungsprüfungskommission  24’700  18’400  16’215.15

104 Gemeinderat  479’000  536’000  411’103.30

105 Verwaltung  1’264’000 318’000 1’177’800 304’000 1’160’264.98 332’902.90

120 Bürokosten  433’000 500 374’000 800 395’960.85 772.20

130 Telefon  18’000  14’000  12’980.70

135 Betreibungsamt  71’000  71’000  58’800.00

136 Friedensrichteramt  14’500 4’000 13’600 7’500 4’528.00

137 Weibelamt  3’400  3’400  2’936.25

140 Kultur  165’800 30’000 160’600 58’300 79’137.65 19’335.50

142 Ordentliche Beiträge  454’200  296’700  351’579.24

143 Ausserordentliche Beiträge  49’000  49’000  74’113.95

150 Bibliothek  516’800 113’300 486’200 114’300 446’368.43 114’289.45

151 Ludothek  122’300 33’500 101’300 33’500 104’145.50 31’976.85

152 Ortskundliche Sammlung  3’400  4’100  1’713.85

 

2 Finanzen und Steuern  9’056’300 33’146’300 9’297’400 32’892’100 10’338’704.17 37’259’588.41

201 Kommissionen  44’000  46’000  40’603.70

205 Verwaltung  566’500 1’500 545’000 1’600 502’696.05 3’419.45

223 Andere Versicherungen  76’000  88’000  68’347.80

230 Schönenbüel  20’900 63’400 19’500 64’300 14’832.55 64’250.20

231 Liegenschaften Finanzvermögen  300 1’600 300 1’600 197.34 1’560.00

234 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  24’000 2’000 63’000 1’500 26’729.15 180.00

235 Gemeindehaus  168’100  265’500  210’379.55

236 Pfadiheim  10’000 5’000 5’700 3’000 11’875.00 10’666.25

237 Helgenhüsli    700  1.35

238 Zentrum Chilematt  613’100 148’300 687’500 134’000 470’753.69 135’307.00

239 Militärbaracken  3’300  3’200  2’364.45

240 Büehlhof  51’900 55’200 34’700 55’200 42’012.95 55’200.00

241 Haus Lorze (Höfnerstrasse 1+3)  14’900 14’000 13’000 20’000 42’456.75 19’060.00

250 Passivzinsen  619’000 17’000 752’000 27’600 866’657.60 7’100.00

251 Aktivzinsen   88’000  108’000  123’602.32

260 Ordentliche Steuern  500’000 16’100’000 500’000 15’750’000 488’066.15 16’029’935.70

261 Finanzausgleich  1’058’000 14’711’000 1’222’000 14’933’000 1’177’314.00 16’324’118.00

262 Übrige Steuern  10’000 1’300’000 5’000 1’205’000 4’865.80 3’837’363.55

Laufende Rechnung

Institutionelle Gliederung – Detail
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  Budget  2012  Budget  2011  Rechnung 2010

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

265 Gebühren / Konzessionen / Abgaben  16’300 511’300 16’300 486’300 15’900.00 593’861.70

270 Abschreibungen  5’260’000 128’000 5’030’000 101’000 6’352’650.29 53’964.24

3 Bildung  17’366’900 6’653’900 17’083’000 6’718’000 16’763’794.50 6’807’512.70

301 Kommissionen  17’000  16’000  15’644.95

305 Verwaltung  734’600 205’000 722’400 205’000 676’274.30 207’517.25

310 Primarschule  4’637’000 2’155’000 4’413’000 2’030’000 4’275’668.16 2’055’377.95

311 Schulische Dienste  1’546’000 715’000 1’499’000 700’000 1’458’799.45 701’670.00

325 Oberstufe  3’244’000 1’510’000 3’309’000 1’650’000 3’357’028.48 1’621’216.95

330 Hauswirtschaft und Werken  690’000 300’000 775’000 360’000 716’434.75 364’070.30

335 Kindergarten  1’276’400 575’000 1’271’600 590’000 1’285’168.70 648’566.05

340 Musikschule  1’636’000 1’050’000 1’622’000 1’038’000 1’563’011.37 1’016’396.75

350 Begleitkosten  1’363’500 54’000 1’400’400 43’000 1’344’513.10 75’229.55

351 Schulergänzende Betreuungsangebote  102’000 50’000 66’000 60’000 94’771.50 53’169.50

352 Schulzahnpflege  95’000  93’000  94’293.15

380 Schulhäuser  1’639’000 39’900 1’545’600 42’000 1’622’345.98 64’298.40

390 Schulmobiliar und Informatik  386’400  350’000  259’840.61

4 Bau und Unterhalt  6’542’400 2’842’400 6’403’000 2’664’700 6’715’187.31 2’621’563.47

401 Kommissionen  15’000  15’600  10’558.40

405 Verwaltung  876’900 222’300 863’500 209’900 850’989.92 179’620.00

406 Bau- und Ortsplanung  46’900  88’400  41’056.75

407 Vermessung  1’000  1’900  904.65

410 Werkdienst  1’351’500 1’351’500 1’251’600 1’251’600 1’245’412.35 1’245’412.35

420 Werkhof  286’300 150’000 296’000 141’000 330’272.56 142’080.71

430 Strassen und Anlagen  1’843’900 130’000 1’751’700 115’000 1’945’221.82 125’472.95

440 Winterdienst  389’400 23’000 347’600 17’500 630’118.15 23’410.30

445 Gewässer  37’000  85’000  76’188.15

447 Wasserversorgung  43’000  40’000

450 Kanalisation  964’300 964’300 928’200 928’200 904’570.16 904’570.16

460 Umweltschutz / Abfallbeseitigung  687’200 1’300 733’500 1’500 679’894.40 997.00

 

Laufende Rechnung

Institutionelle Gliederung – Detail
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  Budget  2012  Budget  2011  Rechnung 2010

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5 Volkswirtschaft  355’800 87’800 338’600 74’000 309’599.35 73’780.60

501 Kommissionen  10’000  10’200  8’673.50

510 Verkehrswesen  269’700 57’000 253’200 43’500 233’336.70 43’785.00

520 Fischereiwesen  8’000 9’000 8’000 9’000 6’798.90 6’786.00

530 Marktwesen  50’000 20’000 46’500 20’000 50’074.10 21’028.00

540 Landwirtschaftswesen  3’000  4’000  1’000.00

550 Gewerbewesen  15’100 1’800 16’700 1’500 9’716.15 2’181.60

 

6 Gesundheit und Sicherheit  4’093’500 722’500 3’988’200 670’600 4’121’912.45 670’060.35

601 Kommissionen  23’400  24’000  10’332.40

605 Verwaltung  93’500  87’700  90’975.63

610 Polizeiwesen  112’600 15’000 125’300 15’000 106’445.70 13’119.00

616 Brandschutzkontrolle Berg  338’500 329’600 312’500 296’300 321’709.85 294’752.45

620 Feuerwehrdienst  377’400 223’500 384’100 209’500 410’640.30 227’650.40

630 Depots und Löscheinrichtungen  207’700 23’700 195’700 25’000 184’766.91 24’447.00

640 Militär / Schiesswesen  200  400  200.00

650 Zivilschutz  2’900 500 3’000 500 2’979.35 440.00

655 Gemeindeführungsstab GFS/Notorganisation  9’400  6’600  7’960.00

660 Gesundheitswesen  2’450’100  2’351’200  2’378’747.45

670 Friedhof- und Bestattungswesen  141’300 2’700 130’900 2’300 137’733.55 3’250.00

680 Sportanlagen  128’300 35’000 103’800 30’000 64’055.35 14’780.00

685 Strandbad  208’200 92’500 263’000 92’000 405’365.96 91’621.50

 

7 Soziales  5’590’100 2’535’100 5’946’400 2’833’200 5’702’231.50 2’754’786.28

701 Kommissionen  6’400  11’800  9’261.00

705 Verwaltung  833’500 27’000 809’300 29’000 844’713.82 25’171.10

710 Fürsorgewesen  2’751’100 1’678’300 3’069’300 2’039’300 3’064’557.20 1’850’186.78

715 Vormundschaft  372’800 35’300 418’900 38’400 364’708.35 45’332.20

720 Sozialfürsorge  246’400  222’000  163’476.75

725 Beschäftigungsprogramme  112’400  110’400  67’817.50

730 Kinderbetreuung  664’000 483’000 688’000 453’000 643’266.39 455’176.45

750 Alimentenhilfe  302’500 185’000 300’800 153’000 304’618.00 272’729.20

760 Jugendarbeit Ägerital  301’000 126’500 315’900 120’500 239’812.49 106’190.55

Laufende Rechnung  46’968’300 46’491’300 46’757’000 46’373’000 47’428’970.28 50’692’818.71

Aufwand- / Ertragsüberschuss   477’000  384’000 3’263’848.43

Laufende Rechnung

Institutionelle Gliederung – Detail
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Investitionsrechnung

  Budget 2012  Budget 2011  Rechnung 2010

  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

234 Liegenschaften Verwaltungsverm.  7’500’000  1’500’000  197’586

Werkhof-Neubau (inkl. Projektierung)  7’500’000  1’500’000  197’586

 

238 Zentrum Chilematt      710’143

Zentrum Chilematt-Baukosten      710’143

241 Haus Lorze    150’000  9’282

Haus Lorze – Erwerb      545

Haus Lorze – Um- / Neubau    150’000  8’737

 

380 Schulhäuser  120’000  240’000  2’286’407

Aula Acher – Umbauten Musikschule    50’000  1’704’834

Musikschulhaus – Energietech. Sanierung      289’839

Schulhaus Acher Süd – Mittagstisch      291’734

Schulhaus Acher – Pausenplatzgestaltung  120’000  190’000

 

430 Strassen und Anlagen  1’790’000  1’930’000  901’123

Dorfplatz – Sanierung    600’000  41’931

Seeufergestaltung (inkl. Bogenbrüggli/Lorze)  500’000  200’000

Alte Landstrasse – Begegnungszonen      463’317

Wilbrunnenstrasse – Trottoirbau      179’774

Zimel – Sammelstrasse  700’000  700’000  51’491

Heimelistrasse – Ausbau inkl. Landerwerb  150’000  150’000

Florastrasse – Sanierung  100’000

Fusswegnetz    100’000

Höhenweg – Mettli bis Klinik Adelheid  100’000    15’862

Alte Landstrasse – Anpassung Chilematt      12’792

Kommunalfahrzeug – Ersatzbeschaffung  240’000  180’000  135’956

445 Gewässer  227’000  250’000  69’876

Diverse Bäche – Sanierungen      53’279

Helgenhüslibach – Umlegung/Retention  27’000  250’000  16’597

Lutisbach – Gesamtsanierung  200’000
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Investitionsrechnung

  Budget 2012  Budget 2011  Rechnung 2010

  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

450 Kanalisation  925’000 300’000 884’000 300’000 533’869 379’704

GEP – Überarbeitung Entwässerungsplan  50’000    441’389

Alte Landstrasse – Anpassung Chilematt      15’757

Zimel – Kanalisationsleitungen  500’000  784’000  76’723

Heimelistrasse – Hobacher  200’000  100’000

Florastrasse/Westhobacher  175’000

Anschlussgebühren   300’000  300’000  379’704

510 Verkehrswesen  200’000  450’000  12’014

Buswartehäuschen – Neu- und Ersatzbauten  200’000  450’000  12’014

630 Depots und Löscheinrichtungen    110’000 36’000

Feuerwehr – Fahrzeugbeschaffung    110’000

Feuerwehr – Subventionen     36’000

670 Friedhof- und Bestattungswesen  820’000

Friedhof – Erweiterung Urnennischen  820’000

680 Sportanlagen  838’000  2’230’000  10’401

Bäderprojekt Aegerital  180’000  280’000

Sportplatz Schönenbüel  658’000  1’950’000  10’401

Total  12’420’000 300’000 7’744’000 336’000 4’730’701 379’704

Nettoinvestitionen   12’120’000  7’408’000  4’350’996
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TRAKTANDum 4

genehmigung

der Beteiligung des Zweckverbandes der 

Zuger einwohnergemeinden für die Bewirt-

schaftung von abfällen (ZeBa) an der 

renergia Zentralschweiz ag und der even-

tualverpflichtung zu gunsten des ZeBa von 

maximal Fr. 764'596.00.

Bericht und Antrag des Gemeinderates an die 

Einwohnergemeindeversammlung vom 12. 

Dezember 2011

Sehr geehrte Damen und Herren

Vorbemerkung

Mitte 2015 soll mit der Renergia eine neue, hoch-

moderne und umweltverträgliche Kehrichtver-

brennungsanlage (KVA) in unmittelbarer Nähe 

zur Papierfabrik Perlen in Betrieb genommen 

werden. Die Jahreskapazität ist auf 200'000 

Tonnen Kehricht ausgelegt und deckt den Ver-

brennungsbedarf der Zentralschweizer Kan-

tone ab. Die Anlage wird den Wärmebedarf der 

Papierfabrik decken und zusätzlich Strom für 

38'000 Haushalte ins öffentliche Netz einspei-

sen. Das Projekt wird von den Zentralschwei-

zer Abfallverbänden und der Perlen Papier AG 

unter Federführung der REAL (Recycling Ent-

sorgung Abwasser Luzern) realisiert. Für den 

Bau und den späteren Betrieb der Anlage ist 

die Gründung der Renergia Zentralschweiz 

AG beabsichtigt. Das Aktienkapital von Fr. 

100 Mio. soll von den acht Zentralschweizer 

Abfallverbänden im Verhältnis der vereinbarten 

Kehrichtmengen und der Sacheinlage von Fr. 

10 Mio. der Papier Perlen AG gezeichnet wer-

den. Der Anteil des ZEBA beträgt Fr. 10.7 Mio. 

Maximal diesen Betrag muss sich der ZEBA auf 

dem Kapitalmarkt beschaffen. Die Amortisa-

tions- und Zinszahlungen wird der ZEBA über 

die Kehrichtsackgebühren finanzieren. Die elf 

Verbandsgemeinden des ZEBA müssen jedoch 

zur Sicherung der Kapitalaufnahme am Finanz-

markt zu Gunsten des ZEBA eine Eventualver-

pflichtung sprechen. Die einzelnen Verbands-

gemeinden beteiligen sich im Verhältnis ihrer 

Einwohnerzahlen an der Eventualverpflichtung. 

Für Unterägeri ergibt sich nach diesem Verteil-

schlüssel eine Eventualverpflichtung zu Guns-

ten des ZEBA von höchstens Fr. 764'596.00. 

Die Verbandsgemeinden müssen die finanziel-

len Mittel nur bereitstellen, wenn es dem ZEBA 

zwar gelingt, das Geld auf dem Kapitalmarkt zu 

beschaffen, er aber nachher nicht mehr in der 

Lage ist, den Kredit zurück zu bezahlen. In die-

sem Fall ist vorgesehen, dass Unterägeri dem 

ZEBA ein Darlehen von maximal Fr. 764'596.00 

gewährt.

1. ausgangslage

Die acht Zentralschweizer Abfallverbände, dar-

unter der ZEBA, sowie die Papierfabrik Perlen 

AG erarbeiten zurzeit unter der Federführung 

der REAL (Recycling Abwasser Entsorgung 

Luzern) ein Nachfolgeprojekt für die in die 

Jahre gekommene Kehrichtverbrennungsan-

lage (KVA) Luzern Ibach. Die jetzige Anlage 

kann nur knapp die Hälfte des in der Zent-

ralschweiz anfallenden Kehrichts aufnehmen. 

Für den Bau und den späteren Betrieb der 

Anlage ist die Gründung der Renergia Zen-

tralschweiz AG beabsichtigt. Alle Verbände 

sowie die Perlen Papier AG sind anteilsmässig 

Aktionäre. Zurzeit wird der Zuger Kehricht noch 

in den Zürcher KVAs Winterthur, Hinwil, Zürich-

Hagenholz und Horgen verbrannt. Dieser soll 

aber nach Realisierung des Projekts in der 

neuen Zentralschweizer Verbrennungsanlage 

in der Gemeinde Root verbrannt werden.

Eine Einkaufslösung bei den Zürcher Anlagen 

stand in den letzten Jahren nie zur Diskussion. 

Die Kehrichtverbrennungsanlage in Horgen 

wird gemäss Richtplan des Kantons Zürich im 

Jahr 2018 geschlossen werden. Die Anlagen 

weisen insgesamt einen deutlich tieferen Wir-
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kungsgrad der Energie auf als die entstehende 

Anlage in Perlen.

Die Beteiligung des ZEBA als Aktionär ist Aus-

druck dafür, dass sie Mitverantwortung für das 

Projekt trägt. Mit 20'000 t Abfall liefert der ZEBA 

10 % der in der Anlage verarbeiteten Abfall-

menge. Für einen Lieferanten so grosser Men-

gen wie dies der ZEBA hat, ist die Abnahme- 

und Entsorgungssicherheit wichtig. Für den 

Bau neuer Anlagen rechnet man mit 5 bis 10 

Jahren Vorlaufzeit.

2. Projektphilosophie

Beim Abfall hat heute die Nutzung seiner Ener-

gie gegenüber der sicheren Entsorgung an 

Bedeutung zugenommen. Man will den Abfall 

heute mit einem möglichst hohen Wirkungs-

grad verwerten. Auf diese Weise können fossile 

Brennstoffe, wie Heizöl oder Erdgas, ersetzt 

und der Ausstoss des Treibhausgases CO2 

verringert werden. Um die beim Verbrennungs-

prozess anfallende Wärme optimal nutzen zu 

können, muss diese möglichst in unmittelbarer 

Nähe der KVA verwertet werden. Auch Fern-

wärmenetze in naheliegende Quartiere sind 

deshalb sinnvoll.

3. Projekt renergia

Die neue KVA soll unmittelbar neben der Papier-

fabrik Perlen auf dem Gebiet der Gemeinde 

Root realisiert werden. Die Jahreskapazität ist 

auf 200'000 Tonnen Kehricht ausgelegt. Die 

angelieferte Menge des ZEBA beträgt rund 

20'000 Tonnen. Pro Jahr könnten 40 Millionen 

Liter Heizöl eingespart und der CO2-Ausstoss 

um 90'000 Tonnen verringert werden. Nebst der 

Wärme würden aus dem Abfall auch 155'000 

MWh Strom produziert, was dem Bedarf von 

rund 38'000 Haushalten entspricht. Die Voraus-

setzungen für die Einspeisung in das Strom-

netz sind in der Umgebung der geplanten KVA 

gegeben. Der energetische Wirkungsgrad der 

Renergia würde 70 – 80 % betragen; die KVA 

Winterthur erreicht lediglich einen Wert von 

56 %. Kehrichtanlieferungen sind mit der Bahn 

oder auf der Strasse möglich.

4. Zeitplan für die realisierung des Projekts

An der Orientierungsversammlung vom 7. Sep-

tember 2010 hat der Gemeinderat von Root 

die Bevölkerung über den aktuellen Stand der 

Bebauungsplanung informiert. Am 22. März 

2011 hat die Gemeindeversammlung Root mit 

grosser Mehrheit der nötigen Ortsplanrevision 

und dem Bebauungsplan zugestimmt. Die 

Baubewilligung sollte im Oktober 2011 vorlie-

gen. Im Januar 2012 soll die Aktiengesellschaft 

gegründet werden und mit den Auftragsver-

gaben gestartet werden. Die Aufnahme des 

Betriebs ist per Mitte 2015 vorgesehen.

5. Finanzierung

Die Gesamtkosten des Projekts sind mit Fr. 320 

Mio. veranschlagt. Dieser Betrag soll durch 

Eigenkapital von Fr. 100 Mio. und Fremdkapi-

tal von Fr. 220 Mio. aufgebracht werden. Das 

Eigenkapital wird in Form von Aktienkapital von 

den Verbänden in Abhängigkeit der vereinbar-

ten Kehrichtmengen liberiert und voll einbezahlt. 

Die Perlen Papierfabrik AG wird Sacheinlagen 

(Grundstück) in der Grössenordnung von Fr. 10 

Mio. einbringen. Der genaue Betrag bestimmt 

sich anhand der beanspruchten Fläche und 

Bewertung im Rahmen der Gründung der Akti-

engesellschaft. Die Zentralschweizer Abfallver-

bände und der ZEBA erbringen die Differenz. 

Der genaue Verteilschlüssel wurde aufgrund 

der Abfallmengen im Jahr 2008 festgelegt. Das 

finanzielle Engagement des ZEBA wird wiede-

rum auf die elf Zuger Einwohnergemeinden in 

Abhängigkeit der Bevölkerungszahl (Stichtag 

31. Dezember 2010) aufgeteilt. Aufgrund die-

ses Verteilschlüssels muss sich z.B. die Stadt 

Zug mit Fr. 2.5 Mio. am Engagement des ZEBA 

verpflichten. Der ZEBA selbst wird die maxi-

mal Fr. 10.7 Mio. am Kapitalmarkt aufnehmen. 

Die Verbandsgemeinden des ZEBA müssen 
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jedoch für ihren jeweiligen Anteil bei den Ban-

ken für den ZEBA garantieren. Im Garantiefall 

ist vorgesehen, dass die Einwohnergemeinde 

Unterägeri dem ZEBA ein Darlehen in der Höhe 

von maximal Fr. 764'596.00 gewährt. Jede Ver-

bandsgemeinde führt ihre Eventualverpflich-

tung im Anhang zur Jahresrechnung auf (§ 12 

Abs. 2 Bst. b Finanzhaushaltsgesetz, FHG). Die 

Finanzierungskosten und die Amortisation des 

Kredites können durch den ZEBA zu 100 % aus 

den laufenden Sackgebühren finanziert wer-

den.

Das Aktienkapital von Fr. 100 Mio. wird in zwei 

Schritten liberiert. Die erste Tranche von Fr. 20 

Mio. wird aus den Sacheinlagen in der Grössen-

ordnung von Fr. 17 Mio. und einer Restzahlung 

in der Grössenordnung von Fr. 3 Mio. finanziert. 

Die Sacheinlagen setzen sich zusammen aus 

dem Grundstück der Perlen Papier AG in der 

Grössenordnung von Fr. 10 Mio. und den von 

den Verbänden geleisteten Vorkosten am Pro-

jekt Renergia in der Grössenordnung von Fr. 7 

Mio. Der Anteil des ZEBA an den Sacheinlagen 

beträgt insgesamt Fr. 1.07 Mio. Die Delegier-

tenversammlung des ZEBA hat am 4. Juni 2009 

bereits Fr. 749'000.00 bewilligt. Diese wurden in 

der Folge auch bereits aus den Sackgebühren 

bezahlt. Der Restbetrag des ZEBA für die erste 

Tranche beträgt somit noch Fr. 321'000.00. Die 

Liberierung der Fr. 20 Mio. soll bis anfangs 

Januar 2012 erfolgen. Das restliche Aktienkapi-

tal von Fr. 80 Mio. soll anfangs 2014 voll liberiert 

werden. Der Beitrag des ZEBA beträgt für die 

zweite Phase Fr. 9.63 Mio.

Auf Grund der Statuten des ZEBA (Art. 8) ist der 

Beschluss über der Beteiligung des Zweckver-

bandes der Zuger Einwohnergemeinden für die 

Bewirtschaftung von Abfällen (ZEBA) an der 

Renergia Zentralschweiz AG und die Eventual-

verpflichtung zu Gunsten des ZEBA für alle Ver-

bandsgemeinden verbindlich, sofern die Mehr-

heit der Gemeinden zustimmt, welche auch die 

Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner 

repräsentieren.

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen 

stellt der Gemeinderat der Einwohnergemein-

deversammlung vom 12. Dezember 2011 fol-

gende

anträge:

1. den Beitritt des Zweckverbandes der Zuger 

Einwohnergemeinden für die Bewirtschaf-

tung von Abfällen (ZEBA) zur Renergia Zent-

ralschweiz AG zu genehmigen

2. die Eventualverpflichtung zu Gunsten des 

Zweckverbandes der Zuger Einwohner-

gemeinden für die Bewirtschaftung von 

Abfällen (ZEBA) im Betrag von maximal Fr. 

764'596.00 zu genehmigen

3. Vollzug durch den Gemeinderat

Unterägeri, 23. Oktober 2011

FÜR DEN GEMEINDERAT

Josef Ribary, Gemeindepräsident

Sylvia Derrer Pape, Gemeindeschreiberin
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TRAKTANDum 5

nachtragskredit

für die sanierung diverser Bäche nach 

unwetter 2005

Bericht und Antrag des Gemeinderates an die 

Einwohnergemeindeversammlung vom 12. 

Dezember 2011

Sehr geehrte Damen und Herren

An der ausserordentlichen Einwohnergemein-

deversammlung vom 28. August 2006 war das 

Kreditbegehren für die Sanierung verschiede-

ner Bäche als Folge der Unwetter vom August 

2005 traktandiert. Die damalige Vorlage für die 

Wiederherstellung forstlicher Erschliessungen 

oder Massnahmen zur Gefahrenabwehr im 

Wald beinhaltete auch Bundes- und Kantons-

beiträge, wobei die genauen Beiträge für die 

Rutschungs- und Bachverbauungen zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht fest standen.

In der kurzen Vorbereitungszeit, nachdem der 

Gemeinderat entschieden hatte, für die Sanie-

rung der Bäche ein Kreditbegehren zu stel-

len, bis zu den vorgegebenen Terminen für 

die ausserordentliche Gemeindeversammlung 

vom August 2006, war es nicht möglich, ent-

sprechende Vorprojekte mit genauen Kosten 

zu erstellen. So wurde vor allem bei den bei-

den Sanierungsprojekten am Dorfbach und am 

Sanatoriumsbach von zu optimistischen Vor-

aussetzungen ausgegangen. Erst mit der Erar-

beitung der Bauprojekte unter der Leitung des 

kantonalen Forstamtes wurden die effektiven 

Bruttokosten erkannt. Beim Dorfbach wurde 

ein viel grösseres Rückstauvolumen für den 

Geschiebesammler bestimmt und die Auftei-

lung des Geschiebesammlers in zwei Becken 

ausgeführt. Beim Sanatoriumsbach musste 

der Geschiebesammler an der Heimelistrasse 

anders ausgeführt werden als angenommen. 

Das hatte zur Folge, dass der Wendeplatz 

umgestaltet und eine Betonmauer von gegen 

2 Meter erstellt werden musste. Der Bachlauf 

wurde zudem mit einem Blocksatz ausgeführt. 

Bei den Bauarbeiten am Sanatoriumsbach 

stiess man zudem auf Felsen, was kosten- und 

zeitintensive Zusatzmassnahmen zur Folge 

hatte.

Ein Verzögern der Bauarbeiten, um die Vor-

projekte genauer berechnen zu lassen, war 

damals insbesondere auch deshalb nicht ver-

tretbar, weil ein Handlungsbedarf ausgewiesen 

und weil mit der Verzögerung die Gefahr weite-

rer Schadenereignisse gegeben war.

Die Bauabrechnung mit den aufgeführten 

Nachtragskrediten und den erhaltenen Sub-

ventionen liegt nun vor.
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Total Kosten brutto inkl. MWSt.   Fr. 1'683'660.67

Bewilligter Kredit inkl. MWSt. vom August 2006 Fr. 934'000.00

Teuerung 2006 – 2010 Fr. 89'686.05

GR-Beschluss vom 03. September 2007 Fr. 6'000.00

GR-Beschluss vom 10. September 2008 Fr. 31'282.90

GR-Beschluss vom 29. Oktober 2008 Fr. 46'000.00

Genehmigter Betrag   Fr. 1'106'968.95

nachtragskredit   Fr. 576'691.72

insgesamt erhaltene subventionen   Fr. 559'059.15

effektive Kosten für die gemeinde   Fr. 1'124'601.52

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Einwohnergemeindever-

sammlung vom 12. Dezember 2011 folgende

anträge:

1. die vorliegende Bauabrechnung, beinhaltend einen Nachtragskredit von Fr. 576'691.72 zu geneh-

migen

2. die Subventionen von insgesamt Fr. 559'059.15 zur Kenntnis zu nehmen

3. Vollzug durch den Gemeinderat

Unterägeri, 26. Oktober 2011

FÜR DEN GEMEINDERAT

Josef Ribary, Gemeindepräsident

Sylvia Derrer Pape, Gemeindeschreiberin
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TRAKTANDum 6

Kreditbegehren

für den aufbau des trennsystems und für 

die strassensanierung Florastrasse

Bericht und Antrag des Gemeinderates an die 

Einwohnergemeindeversammlung vom 12. 

Dezember 2011

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit der Ortsplanungsrevision 2006 wurden ver-

schiedene Grundstücke zwischen der Alten 

Landstrasse und der Heimelistrasse in der Ver-

längerung der Florastrasse (Hobacher West) 

der Zone W2b zugeordnet. Die Eigentümer pla-

nen eine Überbauung des Grundstückes.

Bauzonen werden durch das Gemeinwesen 

innerhalb der im Erschliessungsprogramm vor-

gesehenen Frist erschlossen. Land ist erschlos-

sen, wenn die für die betreffende Nutzung hin-

reichende Zufahrt besteht. Zusätzlich müssen 

die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie 

Abwasserleitungen so nahe herangeführt sein, 

dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand 

möglich ist (RPG, Art. 19). Die Baubewilligung 

für die geplanten Mehrfamilienhäuser kann 

also erst dann erteilt werden, wenn die entspre-

chenden Kredite bewilligt sind.

Mit der Überarbeitung des GEP (genereller 

Entwässerungsplan) ist ein Entwässerungs-

konzept erarbeitet worden. In der Florastrasse 

werden je eine neue Schmutz- und eine Mete-

orwasserleitung erstellt. Diese werden an den 

bestehenden Kontrollschacht angeschlossen.

Im Anschluss daran soll die Florastrasse saniert 

werden. Der heutige Strassenzustand weist 

eine mittlere Schadensschwere hinsichtlich 

Belagsschäden und Belagsverformungen auf.

Durch ein Ingenieurbüro wurde ein Vorprojekt 

für die Schmutz- und Meteorwasserentsorgung 

des Gebietes Hobacher West mit anschlies-

sender Sanierung der Florastrasse ausgearbei-

tet. Die Werkeigentümer wurden angefragt, ob 

sie im Zuge der Kanalisationsarbeiten ebenfalls 

Anpassungen an den Werkleitungen vorsehen. 

Swisscom und WWZ AG haben entsprechende 

Absichten mitgeteilt.

Die Kosten für das vorliegende Projekt wurden 

auf Grund der einzelnen Arbeitsgattungen und 

mit Einheitspreisen vergleichbarer Projekte 

berechnet.

Strassenbau inkl. Anteil Unvorhergesehenem Fr. 322'000.00

Projekt und Bauleitung Fr. 33'000.00

Nebenkosten Fr. 5'000.00

total strassenbau inkl. 8 % mWst. Fr. 360'000.00

(Preisstand September 2011)

Kanalisation inkl. Anteil Unvorhergesehenes Fr. 135'000.00

Projekt und Bauleitung Fr. 25'000.00

Katasteraufnahmen, Geometer Fr. 10'000.00

Nebenkosten Fr. 5'000.00

total Kanalisationen inkl. 8 % mWst. Fr. 175'000.00

(Preisstand September 2011)
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Die Kosten für die Neuerstellung der Entwässe-

rungsleitungen werden dem Aufgabenbereich 

Kanalisation der Investitionsrechnung belas-

tet. Die Kostenstelle Kanalisation ist gebüh-

renfinanziert, das heisst die Finanzfolgekosten 

dieser Investition sind über die Anschluss- und 

Betriebsgebühren abzudecken.

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen 

stellt der Gemeinderat der Einwohnergemein-

deversammlung vom 12. Dezember 2011 fol-

gende

anträge:

1. den Kredit von Fr. 360'000.00 inkl. MWSt. 

von 8 % (Preisstand September 2011) für 

die Strassensanierung der Florastrasse zu 

genehmigen

2. den Kredit von Fr. 175'000.00 inkl. MWSt. 

von 8 % (Preisstand September 2011) für 

den Aufbau des Trennsystems in der Flora-

strasse zu genehmigen

3. Vollzug durch den Gemeinderat

Unterägeri, 26. Oktober 2011

FÜR DEN GEMEINDERAT

Josef Ribary, Gemeindepräsident

Sylvia Derrer Pape, Gemeindeschreiberin
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TRAKTANDum 7

genehmigung

Kreditbegehren für die erweiterung der 

urnennischenanlage und sanierung des 

erdbestattungsfeldes

Bericht und Antrag des Gemeinderates an die 

Einwohnergemeindeversammlung vom 12. 

Dezember 2011

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat hat für den Friedhof eine 

Gesamtplanung erstellen lassen. Diese hat 

ergeben, dass bei den Urnennischen drin-

gend eine Ergänzung notwendig ist. Die noch 

knapp 20 Urnennischenplätze werden gegen 

Ende 2012 besetzt sein. Es müssen somit neue 

Urnennischenwände erstellt werden.

Es ist vorgesehen, den nordwestlichen Urnen-

hof zu sanieren und zu erweitern. Es wird eine 

neue Umfassungsmauer erstellt, welche innen-

seitig als Urnenwand genutzt werden kann. 

Diese Wand schliesst den Urnenhof gegen 

Norden und Westen ab. In dem neu definierten 

Raum werden längs orientierte, parallel zuei-

nander versetzte Wandelemente gebaut. Die 

Wände können beidseitig zur Urnenbestattung 

genutzt werden.

Die Urnenwände sind in einer Betongrund-

konstruktion erstellt und mit strukturierten, 

wittterungsfesten Platten verblendet. Jedes 

Wandelement und die Abschnitte der Wand-

abwicklung sind in differenzierten Farbtönen 

gehalten. Ein in die Belagsfläche eingelegtes, 

quer zu den Wänden verlaufendes «Gedenk-

band» verbindet die Wandkörper.

Die Anlage kann zu einem späteren Zeitpunkt 

weiter ausgebaut werden. Einzelne Gestal-

tungselemente wie zum Beispiel Wasserbe-

cken, Grasbänder etc. sind Platzhalter und 

markieren künftige Urnenwandstandorte.

Die Erweiterung der Urnennischenanlage 

erfolgt Anfangs des Jahres 2012.

Für den neuen Urnenhof nordwestlich der Fried-

hofanlage ist mit folgenden Kosten zu rechnen:

Für den neuen Urnenhof nordwestlich der Friedhofanlage ist mit folgenden Kosten zu rechnen:

– Installationen, Abbrüche, Rodungen etc. Fr. 29'000.00

– Betonarbeiten, Nischenelemente Fr. 367'000.00

– Natursteinverkleidungen, Nischenabdeckplatten Fr. 230'000.00

– Belagsflächen, Treppenanlage etc. Fr. 80'000.00

– Umgebungsarbeiten, Diverses und Reserve Fr. 97'000.00

– Gebühren etc. Fr. 17'000.00

total Planungs- und Baukosten inkl. 8 % mWst. Fr. 820'000.00

(Preisstand Juli 2011)
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grabfeldsanierung

Die bisher gemachten Erfahrungen haben 

gezeigt, dass der bestehende Erdaufbau bei 

den Erdbestattungsfeldern für den Verwe-

sungsprozess problematisch ist. In den abge-

räumten Erdbestattungsfeldern drängt sich 

eine Grabfeldsanierung nach den neusten 

Erkenntnissen und gemäss Umweltschutzvor-

gaben auf.

Das Grabfeld wird im Erdaustauschverfahren 

gesamtflächig, schichtenweise auf eine Tiefe 

von ca. 210 cm abgetragen und inkl. Flächen-

drainage neu aufgebaut. Die Flächendrainage 

besteht aus Filter- und Sickerschichten. Über 

Sammelleitungen wird das Wasser der Kanali-

sation zugeführt. Der Anschluss an das Kanal-

netz wird so ausgelegt, dass er auch bei späte-

ren Sanierungen resp. Ausbauten genügt.

Während den Bauarbeiten werden die Grab-

felder mit einer undurchsichtigen, festen Bau-

wand gesichert. Bei Beisetzungen und Trauer-

veranstaltungen wird auf dem Areal nicht oder 

nur reduziert gearbeitet. Der Friedhofbetrieb 

kann so pietätvoll und vollumfänglich gewähr-

leistet bleiben. Die Sanierung des Erdbestat-

tungsfeldes ist für den Herbst / Winter 2013 vor-

gesehen.

Für die südöstliche Grabfeldsanierung wird mit 

folgenden Kosten gerechnet:

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen 

stellt der Gemeinderat der Einwohnergemein-

deversammung vom 12. Dezember 2011 fol-

gende

anträge:

1. den Kredit von Fr. 820'000.00 inkl. MWSt. 

von 8 % (Preisstand Juli 2011) für die Erwei-

terung der Urnennischenanlage zu geneh-

migen

2. den Kredit von Fr. 789'000.00 inkl. MWSt. 

von 8 % (Preisstand Juli 2011) für die Sanie-

rung des südöstlichen Grabfeldes zu geneh-

migen

3. Vollzug durch den Gemeinderat

Unterägeri, 23. Oktober 2011

FÜR DEN GEMEINDERAT

Josef Ribary, Gemeindepräsident

Sylvia Derrer Pape, Gemeindeschreiberin

– Installationen, Abbrüche, Rodungen etc. Fr 44'000.00

– Grabfeldsanierung, Gesamtaufbau Fr. 453'000.00

– Kanalisationsanschluss Fr. 59'000.00

– Gärtnerarbeiten und Diverses Fr 197'000.00

– Reserve Fr. 36'000.00

total Planungs- und Baukosten inkl. 8 % mWst. Fr. 789'000.00

(Preisstand Juli 2011)
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TRAKTANDum 8

genehmigung des gemeindlichen Bestat-

tungs- und Friedhofreglementes

Bericht und Antrag des Gemeinderates an die 

Einwohnergemeindeversammlung vom 12. 

Dezember 2011

Sehr geehrte Damen und Herren

Das heutige, gemeindliche Friedhofreglement 

wurde an der Einwohnergemeindeversamm-

lung vom 14. Dezember 1992 verabschiedet 

und vom Regierungsrat des Kantons Zug am 

10. Februar 1993 genehmigt. Dieses Regle-

ment muss den heutigen Gegebenheiten ange-

passt werden.

Die Gemeinde hat sich in den letzten Jahren 

stark entwickelt und wurde zu einer belieb-

ten Wohngemeinde. Unser Dorf weist heute 

eine Einwohnerzahl von rund 8'300 Personen 

aus. Entsprechend steigt auch die Zahl der 

Bestattungen. Auch die Bestattungsart hat sich 

geändert. Waren früher fast alles Erdbestattun-

gen, so sind es heute vermehrt Bestattungen 

in Urnengräbern, Urnennischen und Gemein-

schaftsgräbern. Jährlich gibt es nur noch 6 bis 

10 Erdbestattungen.

Die Gestaltung des Friedhofs soll auf Grund 

dieser Veränderungen angepasst werden. Die 

Grabesruhe in Urnengräbern, Urnennischen 

und für das Gemeinschaftsgrab muss von 20 

Jahren auf 15 Jahre herabgesetzt werden. Die 

Grabesruhe für Erdbestattungen wird bei 20 

Jahren belassen. Das neue Friedhofkonzept 

zeigt auf, dass dank der Herabsetzung der 

Grabesruhe in den nächsten Jahren der Fried-

hof genügend gross sein wird.

Gleichzeitig wurde das Friedhofreglement 

überarbeitet. Der Kirchenrat ist mit den vorge-

schlagenen Änderungen einverstanden. Vor-

behalten bleibt die Genehmigung des Regle-

mentes durch den Regierungsrat.

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen 

stellt der Gemeinderat der Einwohnergemein-

deversammlung vom 12. Dezember 2011 fol-

gende

anträge:

1. das gemeindliche Bestattungs- und Fried-

hofreglement zu genehmigen

2. Vollzug durch den Gemeinderat

Unterägeri, 26. Oktober 2011

FÜR DEN GEMEINDERAT

Josef Ribary, Gemeindepräsident

Sylvia Derrer Pape, Gemeindeschreiberin
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BEsTATTuNgs- uND
FRiEDhoFREglEmENT
EiNwohNERgEmEiNDE
uNTERägERi

Unterägeri, 26. Oktober 2011
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anhänge

– Gräbergestaltung

Die Einwohnergemeinde Unterägeri erlässt, 

gestützt auf § 61 des Gesetzes über das 

Gesundheitswesen im Kanton Zug vom 30. 

Oktober 2008 und § 59 des Gemeindegesetzes 

vom 4. September 1980 folgendes

Bestattungs- und Friedhofreglement

vom 01. Januar 2012

i. allgemeine Bestimmungen

art. 1 Zweck

Das Bestattungs- und Friedhofreglement regelt

a) die Bestattung in einer angemessenen, wür-

devollen Umgebung, unabhängig von der 

Konfessionszugehörigkeit der Verstorbenen;

b) die Gestaltung und den Schutz der Friedho-

fanlagen als Ort der Trauer, Besinnung und 

innerer Einkehr;

c) die Pflege des Friedhofes in ökologischer, 

kultureller und sanitarischer Hinsicht

art. 2 geltungsbereich

1. Das vorliegende Bestattungs- und Friedhof-

reglement findet Anwendung für die Friedho-

fanlage Unterägeri bei der Kirche «Heilige 

Familie».

2. Eigentümerin des Friedhofs  Unterägeri ist 

die Katholische Kirchgemeinde Unterägeri. 

Die Einwohnergemeinde Unterägeri hat das 

Recht, auf diesem Friedhof Bestattungen 

gemäss Reglement vorzunehmen.

3. Die Einwohnergemeinde Unterägeri hat das 

Benützungsrecht der Friedhofanlage und ist 

für den Unterhalt dieser Anlage zuständig. 

Sämtliche Grabstätten bleiben Eigentum der 

Einwohnergemeinde.

4. Andere Rechte, als die in diesem Reglement 

festgelegten, können nicht geltend gemacht 

werden.

ii. aufsicht und Verwaltung

art. 3 gemeinderat

Das Friedhof- und Bestattungswesen unter-

steht der Oberaufsicht des Gemeinderates. Er 

erlässt die entsprechende Gebührenordnung.

art. 4 Friedhofverwaltung

Die Abteilung Bau und Unterhalt leitet und über-

wacht das Bestattungs- und Friedhofwesen. 

Sie trifft in Zusammenarbeit mit dem Bestat-

tungsamt die erforderlichen Anordnungen und 

ist für den Unterhalt des Friedhofes zuständig.
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iii. Bestattungswesen

art. 5 anmeldung todesfall
1 Jeder Todesfall ist sofort, spätestens aber 

innert 48 Stunden, dem Bestattungsamt zu 

melden.
2 Die meldepflichtige Person hat dem Bestat-

tungsamt eine Todesbescheinigung des 

Arztes oder eine Todesanmeldung des Hei-

mes / Spital zu übergeben.

art. 6 Bestattungsbewilligung

Nach Eingang der Todesmeldung erteilt das 

Bestattungsamt die Bewilligung und setzt den 

Bestattungstermin nach Artikel 8 fest.

art. 7 art der Bestattung
1 Nach Eingang der Todesmeldung trifft das 

Bestattungsamt die für die Bestattung not-

wendigen Massnahmen.
2 Bestehen keine Anweisungen der verstor-

benen Person, entscheiden die nächsten 

Angehörigen in Absprache mit dem Bestat-

tungsamt über die Art der Bestattung.
3 Fehlen Willensäusserungen, so ordnet das 

Bestattungsamt die Kremation und die Bei-

setzung der Asche im Gemeinschaftsgrab 

an.
4 Für Erdbestattungen gelten folgende Fristen:

 Die verstorbene Person ist frühestens 48 

Stunden und spätestens 96 Stunden nach 

Eintritt des Todes bzw. nach dem Auffinden 

zu bestatten. Ausnahmen können in beson-

deren Fällen bewilligt werden.
5 Bei Urnenbeisetzungen entfällt diese Frist.

art. 8 Bestattungszeiten
1 Die Bestattungszeiten werden vom Bestat-

tungsamt im Einvernehmen mit dem katho-

lischen oder reformierten Pfarramt festge-

setzt.
2 Für Angehörige anderer Konfessionen und 

für Konfessionslose ordnet das Bestattungs-

amt den Termin an, wobei den Wünschen 

der Angehörigen soweit als möglich Rech-

nung getragen wird.
3 Am Samstagnachmittag, sowie an Sonn- und 

Feiertagen finden keine Bestattungen statt.

art. 9 aufbahrung
1 Die Aufbahrung der Verstorbenen erfolgt in 

der Regel im Aufbahrungsraum des Fried-

hofgebäudes. Die Verstorbenen können 

aber auch direkt ins Krematorium überführt 

werden.
2 Sofern keine Bedenken gesundheitspolizei-

licher Natur entgegenstehen, können die 

Verstorbenen bis max. 48 Stunden zu Hause 

aufgebahrt werden.

art. 10 Bestattungskosten

1 Für Verstorbene, die in Unterägeri wohnhaft 

sind, übernimmt die Gemeinde folgende 

Kosten:
1.1 bei Erdbestattung

– das Aufbahren in der Aufbahrungshalle

– den Grabplatz in einem Reihengrab

– das Öffnen und Schliessen des Grabes.
1.2 bei Kremation

– das Überführen der Verstorbenen vom 

Sterbeort ins nächstgelegene Kremato-

rium

– die Kosten der Kremation und die Holz-

urne

– die Beisetzung der Urne im Friedhof.

art. 11  Bestattung nicht in unterägeri 

wohnhaft gewesener Personen
1 Verstorbene, die im Zeitpunkt des Todes 

ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde hatten, 

können nur mit Bewilligung des Bestattungs-

amtes und gegen Entrichtung sämtlicher 

Bestattungskosten in Unterägeri bestattet 

werden. Die Kosten richten sich nach der 

Gebührenordnung des Gemeinderates.
2 Erdbestattungen von auswärts wohnhaften 

Personen werden nicht bewilligt.
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iV. Friedhofordnung

art. 12 Begräbnisort
1 Öffentlicher Begräbnisort ist der gemeindli-

che Friedhof bei der katholischen Pfarrkirche 

«Heilige Familie».
2 Der Gemeinderat bezeichnet das Friedhof-

areal und erstellt den Belegungsplan. Im 

Anhang sind die Grössen der Grabfelder 

und der Grabmale definiert.

art. 13 särge

Für Erdbestattungen in Reihengräbern dürfen 

nur Weichholzsärge verwendet werden. Mas-

sivsärge sind nicht gestattet.

art. 14  Öffnungszeiten Friedhof und 

Friedhofgebäude

Der Friedhof ist jederzeit zugänglich.

Das Friedhofgebäude ist von 08.00 Uhr bis 

20.00 Uhr geöffnet

art. 15 Friedhofruhe
1 Nicht gestattet sind:

– Ruhestörungen aller Art

– Mitbringen und Laufenlassen von Tieren

– Befahren des Friedhofes mit Fahrzeugen

– Das Ablegen von Blumen, Kränzen aus-

serhalb der dafür vorgesehenen Stellen.
2 Davon ausgenommen sind Fahrzeuge für 

den Unterhalt, Lieferanten und von Behin-

derten.

art. 16 grabesruhe
1 Die Grabesruhe für Erdbestattungen beträgt 

in der Regel 20 Jahre.
2 Für alle übrigen Gräber: Urnengräber / Kin-

dergräber / Urnenwand und Gemeinschafts-

grab 15 Jahre.

art. 17 exhumierungen

Exhumierungen werden nur auf Anordnung 

oder Bewilligung der zuständigen Behörden 

vorgenommen.

art. 18 grabmale

Das Grabmal ist ein Gedächtniszeichen, wel-

ches die Erinnerung an die verstorbene Person 

wachhalten soll. Es soll persönlich gestaltet 

sein und sich würdig sowie harmonisch in das 

Gesamtbild des Friedhofs einfügen. Es muss 

in Form, Bearbeitung, Schrift und Symbol ruhig 

erscheinen sowie handwerklich und künstle-

risch gestaltet sein.

Die Grabmäler bei Erdbestattungen dürfen 

frühestens neun Monate nach der Bestattung 

gesetzt werden, sofern das Nachbargrab 

bereits belegt ist. Für Urnengräber gilt diese 

Frist nicht.

art. 19 Bewilligungspflicht
1 Im Friedhof Unterägeri dürfen nur von der 

Abteilung Bau und Unterhalt bewilligte Grab-

mäler gesetzt werden.
2 Vor Beginn der Ausführungsarbeiten ist der 

Abteilung Bau und Unterhalt ein Gesuch mit 

vollständigen Angaben über Material, Bear-

beitung und Beschriftung sowie einer Skizze 

im Massstab 1 : 10 einzureichen.

art. 20 gestaltung der grabmale

Der Gemeinderat regelt im Anhang die Bestim-

mungen bezüglich Material, Gestaltung, 

Dimension und Setzen der Grabmale.

V. unterhalt der grabstätten

art. 21 unterhalt der grabstätten

Unterhalt und Pflege der Gräber und der Grab-

male ist Sache der Angehörigen.

Kommen die Angehörigen dieser Pflicht nicht 

nach, wird der Unterhalt angeordnet.

art. 22 haftung

Die Einwohnergemeinde übernimmt keine Haf-

tung für Schäden, die an den Grabmälern und 

den Bepflanzungen durch (natürlichen) Zerfall, 

durch Witterungseinflüsse, durch widerrecht-
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liche Handlungen Dritter oder durch höhere 

Gewalt verursacht werden.

art. 23 Bepflanzungen
1 Die definitive Pflanzenfläche nach Setzen 

des Grabmales und der Gestaltung der 

Umgebung ist im Anhang festgelegt.
2 Pflanzen, die durch ihre Höhe und Ausdeh-

nung die Nachbargräber, die Plattenwege 

oder das Friedhofbild beeinträchtigen, wer-

den unter vorheriger Mitteilung an die Ange-

hörigen von der Abteilung Bau und Unterhalt 

auf deren Kosten zurückgeschnitten oder 

entfernt.

art. 24 räumung der gräber
1 Nach Ablauf der in Art. 16 festgesetzten Gra-

besruhe veranlasst die Abteilung Bau und 

Unterhalt und das Bestattungsamt die Räu-

mung der betreffenden Gräber.
2 Die Räumung wird im Amtsblatt öffentlich 

ausgeschrieben. Die Angehörigen erhalten 

eine angemessene Frist für die Räumung 

des Grabes. Grabsteine und Pflanzen, die 

während dieser Frist nicht abgeholt werden, 

werden durch die Einwohnergemeinde kos-

tenlos entsorgt.
3 Es kann kein Entschädigungsanspruch gel-

tend gemacht werden.

Vi. schlussbestimmungen

art. 25 gebühren

Für Gebühren, die aufgrund dieses Reglements 

erhoben werden, erlässt der Gemeinderat eine 

Gebührenordnung.

art. 26 rechtsmittel

Gegen Verfügungen der Friedhofverwal-

tung kann innert 20 Tagen beim Gemeinderat 

Beschwerde erhoben werden. Das Verfahren 

richtet sich nach dem Gesetz über den Rechts-

schutz in Verwaltungssachen (Verwaltungs-

rechtspflegegesetz).

art. 27 inkrafttreten

Dieses Reglement tritt am 01. Januar 2012 in 

Kraft. Für bestehende Urnengräber gilt eine 

Übergangsfrist von 3 Jahren. In Härtefällen 

kann der Gemeinderat eine individuelle Lösung 

vorschlagen.

Mit Inkrafttreten des vorliegenden Reglements 

über das Bestattungs- und Friedhofwesen der 

Einwohnergemeinde Unterägeri werden frühere 

Reglemente und Bestimmungen aufgehoben.

Unterägeri, 26. Oktober 2011

FÜR DEN GEMEINDERAT

Josef Ribary, Gemeindepräsident

Sylvia Derrer Pape, Gemeindeschreiberin

Genehmigt an der Einwohnergemeindever-

sammlung vom 12. Dezember 2011

Genehmigt durch die Gesundheitsdirektion des 

Kantons Zug am:
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anhang zum Friedhof- und Bestattungsreglement art. 12 / art. 20 / art. 23)
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Varianten grabmäler
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Klinik Adelheid AG Telefon 041 754 30 00
Höhenweg 71 Fax 041 754 36 64 Ärztlicher Dienst
Postfach 466, 6314 Unterägeri Fax 041 754 35 69 Verwaltung

www.klinik-adelheid.ch
Eine Institution der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug info@klinik-adelheid.ch

Bus-Fahrplan Klinik Adelheid – Unterägeri – Chlösterli 
gültig ab 14. Februar 2011

Klinik Adelheid    ZVB Unterägeri     Chlösterli

Montag - Freitag 6 9 10 11 12 14 15 17 19

Klinik Adelheid ab 20 07 25 40 10 35 45 33 55 45 57 15 19

Unterägeri Zentrum an/ab 30 15 32 47 17 42 52 40 02 52 04 22 26

Chlösterli an 45

Chlösterli    ZVB Unterägeri     Klinik Adelheid

Montag - Freitag 6 9 10 11 12 14 15 17 19

Chlösterli ab 47 57 49

Unterägeri Zentrum an/ab 30 15 32 47 19 46 02 52 05 02 02 05 54 23 26

Klinik Adelheid an 40 22 39 54 26 53 12 59 12 12 12 12 04 30 35

Klinik Adelheid    ZVB Unterägeri     Chlösterli

Samstag, Sonntag und 
allg. Feiertage 6 8 11 12 14 15 16 17 19

Klinik Adelheid ab 20 16* 33 55 45 57 15 19

Unterägeri Zentrum an/ab 30 23* 40 02 52 05 22 26

Chlösterli an 45 10

 *  verkehrt nur Samstags

Chlösterli    ZVB Unterägeri     Klinik Adelheid

Samstag, Sonntag und 
allg. Feiertage 6 8 11 12 14 15 16 17 19

Chlösterli ab 47 57 12

Unterägeri Zentrum an/ab 30 32* 52 05 02 02 17 23 26

Klinik Adelheid an 40 40* 59 12 12 12 24 30 35

 *  verkehrt nur Samstags

7 8 13

55

16

43 34

50 41

47

7 8 13 16

13

13

43

50

55
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BEsTElluNg

 Bitte senden Sie mir das ausführliche Budget 2012

	 Bitte senden Sie mir regelmässig die ausführliche Fassung

Name

Vorname

Strasse

Postfach

 6314 Unterägeri

Datum

Unterschrift

Senden an:

Einwohnergemeinde Unterägeri

Postfach 79

6314 Unterägeri

Beachten Sie: Das ausführliche Budget ist ebenfalls auf der Homepage unter

http://www.unteraegeri.ch/de/verwaltung/publikationen abrufbar
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